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Ein guter 
Wurf ... 

BUNDESLÄNDER 
VERSICHERUNG 

Wir bieten unseren Kunden in 47 Versicherungs­

zweigen modernste Dienstleistungen. Ausdruck 

unserer Kundendienstbemühungen sind u. a. die 

bedeutenden Gewinnbeteiligungen unserer Ver­

tragspartner in vielen Versicherungszweigen. Zahlreiche Angehörige der Exekutive schätzen unser Institut 

seit vielen Jahren als ihre Vertrauensanstalt. Wir stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung in Wien II, Prater­

straße 1-7, Telephon 24 35 11, und in unseren Filialdirektionen in allen österreichischen Landesllauptsiädten. 

81. WIENER
INTERNATIONALE 

MESSE 
14.-21. März 1965 

TEXTILIEN UND MODE 
Pelzsalon - Luxusartikel - Kunstgewerbe 
- Spielwaren - Sportgeräteschau - Mode­
schauen - Moderne Tischkultur

MiJBELAUS STELLUNG 
Messegelände: Nordwesthalle, Halle 23 und 24 
Messepalast: Moderne Schlafzimmer - SW­
Sonderschau 

TECHNIK, INDUSTRIE, GEWERBE 
Maschinen - Geräte - Werkzeuge - Bau­
messe - Kunststoffe - Technik im Haushalt­
Zweirad- und Zubehörausstellung 

LANDWIRTSCHAFT 

Landmaschinenschau mit Vorführungen 
Saatgut - Mastrinder 
Sonderschau der österreichischen Milchwirt­
schaft "Milchstraße 1965" 
Nahrungs- und Genußmittel Weinkost 

Kollektivausstellungen der 
Wirtschaftsförderungsinstitute 
Niederösterreich und Tirol 
Die beiden Messeanlagen - Messepalasl und Messegelände - sind 
liiglich von 9 bis 18 Uhr, Weinkost und Lebensmitte/messe bis 
20 Uhr geöffnet. 

Fahrpreisermäßigungen fiirnuswlirli{Je Messebesucher auf Bisen­
bahn- und Autobuslinien. Messeausweise bei den Landesilammem 
der gewerblichen Wil'lschaft, den Landes- und Bezirlisbauem­
lzammern (11usgenommen Tirol und Vorarlberg) und allen durch 
Aushang gekennzeichneten Verliaufsstellen ( Reisebüros usw.) 

KENNER SCHÄTZEN DIESES ZEICHEN 

BEI NUTZFAHRZEUGEN 
fiir schwerste Beanspruchungen 
mit Motoren von 130 bis 200 PS 

Lastkraft.wagen für 16 bis 22 t Gesamtgewicht 
als Dreiseitenkipper - Allradfahrzeuge 

Sattelschlepper - Tankfahrzeuge 
Großraum-Tiefkühl wagen 

Sonderfahrzeuge 
Dreiachser mit zwei angetriebenen Hinterachsen 

oder Nachlaufachse 

ÖSTERREICHISCHE AUTOMOBIL­
F ABRI KS-AKTI ENGES E LLS CHAFT 

Wien XXI, Brünner Straße 72
Telephon: 37 16 31, Fernschreiber: 07/4127 

Telegrammadresse: Autofag Wien 

Vertretungen und Vertragswerkstätten 
in allen Bundesländern 
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AUS DEM INHALT: S. 3: H. Hörmann: ,,Zwei Düsenjäger ver­
schollen!" - S. 5: A. Patsch: Bundesminister für Inneres Hans 

Czettel besucht Vorarlberg - Langfinger - Abdrücke und der 
Dank der Geschädigten - S. 9: DDr. Th. Gössweiner-Sailco: Die 
kriminalistische Auswertung des \Viener Straßenbahnfahrscheines 

- s. 11: G. Gaisbauer: Zur Kausalität zwischen Verhalten und 
Verkehrsunfall im Sinne des § 4 Straßenverkehrsordnung 1960 -
S. 13: G. Berger: Rückkehr von zehn Beamten des Zypernkon­

tingents - K. Bohnstingl: Gend.-Kontrollinspektor i. R. Josef 
Witzeneder t - S. 14: A. Lorenz: Uebernahme eines neuerbauten 

Gendarmeriegebäudes - S. 15: Entscheidungen des Obersten Ge­
richtshofes - S. 16: Befahrung seitlich gelegener Straßenbahn­

gleise - S. 17: Mitteilungen des Oesterr. Gend.-Sportverbandes 

,,Zwei Düsenjüger verschollen!"· 
1 Von Gend.-Oberleutnant HELMUT HöRMANN, Adjutant des Landesgendarmeriekommandanten von Salzburg 1 

Dieser Satz sprang jedem entgegen, der zwei Tage vor 
dem Weihnachtsfest 1964 das Gebäude des Landesgendar­
meriekommandos für Salzburg betrat. 

Mit tiefer Bestürzung vernahm man die Nachricht von 
den überfälligen Düsenjägern, deren Piloten um 11.58 Uhr 
dieses Tages mit der Flugsicherungsstelle des Flughafens 
Salzburg den letzten Funkspruch gewechselt hatten. Von 
diesem Zeitpunkt an fehlte von den beiden Maschinen 
jede Spur, obwohl der Treibstoffvorrat nur noch bis etwa 
13.06 Uhr gereicht hatte. 

Eine knappe halbe Stunde später liefen die durch d'!n 
Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst Heinrich 
S p a n n  angeardneten ersten Maßnahmen an, nachdem 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt die Abgängigkeit der 
Luftfahrzeuge offiziell bestätigt und um Mithilfe zur Auf­
findung ersucht halte. Mit der Gesamtleitung des Einsat­
zes war Gend.-lVIajor Siegfried W e i t  1 a n  e r  betraut wor­
den. 

Unlerdessen startete das Bundesheer eine Suchaktion 
aus der Luft; ein Düsenflugzeug, drei Schulflugzeuge und 
fünf Hubschrauber kämmten das Gebiet zwischen Hör­
sching und Salzburg systematisch durch. Infolge des auf­
kommenden Nebels und der einbrechenden Dunkelheit 
mußte diese Suche ohne Erfolg abgebrochen werden. Es 
lag die Annahme nahe, daß die Flugzeuge im Alpen­
vorland zwischen Hörsching und Salzburg notgelandet 
oder abgestürzt seien. 

Da man nun, obzwar in einer sehr großen Ausdehnung, 
den Raum, in dem die beiden Flugzeuge verschwunden 
waren, ungefähr abstecken konnte, war man auch im­
stande, die ersten Erhebungen durchführen zu lassen. 
Der Einsatzleiter Gend.-Major Weitlaner ließ alle ver­
fügbaren Kräfte, wie Einzelpatrouillen und Doppelpatrouil­
len zu Fuß sowie Patrouillen mit Gendarmeriekraftfahr­
zeugen in den Bezirken Salzburg, Hallein und St. Johann 
im Pongau, mit dem Befehl einsetzen, durch Befragung von 
Leuten, besonders von solchen, die sich in der kriti­
schen Zeitspanne im Freien aufgehalten hatten, festzu� 
stellen, ob .Fluggeräusche von Düsenjägern und wenn ja, 
in welchem Gebiet sie das letzte Mal vernommen wurden. 
Telephonische Anrufe bei verschiedenen Hüttenwirt,m des 
Untersberges, des Göll- und Hochköniggebietes sowie im 
Tennengebirge und auf dem Gaisberg trugen zur Klärung 
der Situation zwar sehr langsam, aber doch mit geringem 
Erfolg bei. Im Zuge dieses Aktionsabschnittes wurden 
auch die Sicherheitsdienststellen und Behörden des be­
nachbarten Berchtesgadner Landes von der Lage in Kennt­
nis gesetzt und zur Mithilfe bei der Suche nach den iib2r­
fälligen Flugzeugen ersucht. 

Aehnliche Vorkehrungen wurden auch im angrenzenden 
Bereich des Landesgendarmeriekommandos für Oberöst0r-· 
reich getroffen, wo mit dem Schwerpunkt „Salzkammer­
gut" Beamte der alpinen Einsatzgruppen und sonstige ver­
fügbare Kräfte eingesetzt wurden. Inzwischen hatte sich 
die Kanzlei des Gend.-Majors Weitlaner in die Schreibstube 
eines Frontstabes verwandelt. Landkarten aus den Einsatz-

räumen und lange Listen von den fast in Minutenabstä!l­
den hereinkommenden Meldungen über verschiedene Wahr­
nehmungen von Förstern, Jägern, Briefträgern, Holzfällern, 
Straßenarbeitern und Hüttenwirten beherrschten das Bild. 
Schlag auf Schlag kamen die Funksprüche durch das am 
Schreibtisch installierte Funkgerät mit unverminderter 
Stärke von jedem Einsatzwagen, auch von jenen aus den 
letzten Tälern oder von den Fixstationen der Gendarmerie­
posten herein. Kaum hatte der Einsatzleiter einen Funk­
spruch beantwortet, als er schon nach dem dauernd fordern-

Gendarmerie- und Bundesheerangehörige an der Unfallstelle 

den Hörer greifen mußte oder durch die Sprechanlage 
Weisungen für Beamte innerhalb des Stabsgebäudes er­
teilte. Neben der Auswertung der Meldungen mußte er fort­
während die Anrufe der in- und ausländischen Zeitungen 
beantworten, ganz abgesehen von der Verbindungsauf­
nahme mit den verschiedensten Dienststellen des Bundes 
und des Landes. An diesem Nachmittag wurden innerhalb 
von zirka zwei Stunden 50 Meldungen aufgenommen, aus­
gewe1·tet und die entsprechenden Befehle erteilt. 

In diesem Abschnitt des Geschehens konnte man die 
Kreise, die sich vorher über das Voralpenland im Raume 
zwischen Hörsching und Salzburg erstreckten, schon sehr 
viel enger ziehen. Alle Hinweise, wie Lärm von Düs-en­
motoren, Flugrichtung der Maschinen, detonationsähnliche 
Geräusche, Wahrnehmungen über Donnergrollen usw., deu­
teten auf das Gebiet zwischen Linie Gaisberg-Hof bei 
Salzburg im ,Narden und Linie Nordrand des Tennen­
gebirges im Süden hin. Innerhalb dieses Gebietes kristal­
lisierten sich in den nächsten zwei Stunden Schwerpunkte 
heraus. Einerseits der nach Nordwesten geöffnete halb­
kreisförmige Talabschluß bei Hintersee mit den beherr­
schenden Gipfeln des Gruberhornes (1734 m), des Genner-
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hornes (1733 m) und Wieserhörndls (1568 m) und anderseits 
der Schwarzenberg (1334 m) bei Ebenau. Das Gennerhorn 
liegt in südöstlicher Richtung 25 km Luftlinie und der 

· Schwarzenberg, ebenso in südöstlicher Richtung, 11 km
Luftlinie von der Landeshauptstadt Salzburg entfernt. 

Der Alpinreferent des Landesgendarmeriekommandns -
Gend.-Oberleutnant Hörmann erhielt den Befehl, sich für 
eine Suchaktion bereitzuhalten. Da inzwischen der Abend 
herangerückt und sich eine nebelig trübe Nacht angekün­
digt hatte, mußten die einzelnen Aufklärungspatrouillen 
im Lande zurückgezogen werden. Die Einsatzleitung konnte 
jedoch nicht an Ruhe denken. Mit der Konkretisierung des 
Suchgebietes begann nun der zweite Teil der Aktion, die 
Suche selbst. 

Weil gewisse Anhaltspunkte eventuell auch den Einsatz 
der alpinen Einsatzgruppe Werfen in deren Gebiet, näm­
lich im Tennengebirge und im Hochköniggebiet, notwendig 
machten, wurde diese Einsatzgruppe vorerst noch in 
Bereitstellung gehalten. Die Einsatzgruppen Hallein und 
Zell am See hingegen wurden noch an diesem Abend 
alarmiert und aktiviert. In einem motorisierten Nacht­
marsch wurden die Beamten des Bezirkes Zell am See an 
den vorläufigen Stützpunkt Hallein herangebracht. 

Um 6 Uhr früh des nächsten Morgens konnte Gend.­
Oberleutnant Hörmann insgesamt 31 Beamte der Einsatz­
gruppe Hallein und Zell am See mit allen erforderlichen 
Geräten und Fahrzeugen übernehmen. Eine halbe Stunde 
später befand man sich auf dem Marsch in das Suchgebiet. 
Eine Suchmannschaft von 15 Beamten wurde im Gebiet 
des Schwarzenberges mit dem Ausgangspunkt Glasenbach 
eingesetzt. Die zweite Suchgruppe mit 16 Beamten wurde 
in das Gebiet des Wieserhörndls mit Stützpunkt Hinter­
see entsendet. Hervorragend mit schnellen sowie aur:h 
mit geländegängigen Fahrzeugen ausgerüstet und mit zahl­
reichen, bestens funktionierenden Funkgeräten versehen, 
war es dem Kommandanten der beiden Einsatzgruppen 
jederzeit möglich, mit der Einsatzleitung und seinen eige­
nen Untergruppen in Verbindung zu treten. 

Ungefähr um dieselbe Zeit war auch eine au! dem 
Flughafen Salzburg angesetzt gewesene Besprechung 
mit den dortigen Dienststellen und dem Einsatzleiter be-

Wrackteile und abgerissene Baumstämme bedecken die 

Absturzstelle 

endet. Diese Besprechung ergab, daß im Falle schönen 
Wetters Flugzeuge des Bundesministeriums für Inneres 
zur Suche eingesetzt werden würden. 

Nach den sehr ungünstigen Wetterbedingungen für Flug­
zeuge am vorangegangenen Tag stieg nun die Sonne klar 
hinter den Bergen herauf. Es dauerte demnach nicht mehr 
lange, und die Einsatzgruppenmitglieder konnten den wohl­
bekannten Hubschrauber des Bundesministeriums für Inne­
res am Horizont erblicken und auf seine Hilfe rechnen. 
Auch mit dem Hubschrauber bestand eine einwandfreie 
Funkverbindung. 

Die Suchgruppe auf dem Schwarzenberg hatte nac:h 
einem einstündigen Marsch einen Wetterunterstand von 
Holzknechten erreicht und sich bei den Leuten über die 
beiden Düsenflugzeuge erkundigt. Fast im selben Augen­
blick meldete der Hubschrauberpilot die Aufschlagstelle 
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der beiden abgängigen Düsenjäger. Sie lag etwa 250 m 
von diesem Holzfällerunterstand entfernt, etwas höher am 
Berghang. Die Holzarbeiter hatten wohl am Vortag Flug­
und Detonationsgeräusche wahrgenommen, sie waren aber 
weiter ihrer Arbeit nachgegangen und hatten erst am 
Abend auf Grund der Rundfunkdurchsage von ihren Wahr­
nehmungen Meldung gemacht. Zu dem ·Trümmerfeld führte 
direkt der Aufstiegsweg, den auch die Suchgruppe bis 
hieher genommen hatte. 

Fünf Minuten später standen die Männer fassungslos 
an der Unglücksstelle. Es b:it sich ihnen ein schreckiiches 
Bild: Fallschirmreste auf den Bäumen, Blechtrümmer der 
Maschinen und tausend kleine Teile, die in einem Umkreis 
von zirka 300 m den Boden bedeckten. Der Schnee war 
auf diesem Fleck Erde von der Explosion und von der 
aufgewühlten Erde schwarz. Dazwis.chen lagen nu ·r ganz 
vereinzelt menschliche Leichenteile, in ihrem Ausmaß 
nicht größer als handtellergroße Fleisch - und Blutreste, 
und nur ganz wenige größere Stücke von menschlichen 
Körpern, die jedoch auch niemand zu identifizieren ver­
mochte. Die Aufschlagstellen selbst lagen etwa 15 m von­
einander entfernt, und zwar schräg zum Berghang, eine 
etwas höher als die andere. Man k:innte genau die Auf­
schlagstellen feststellen, da man hier die Krater im Durch­
messer von zirka 3 bis 4 m vorfand, an deren Rändern 
die Erde aufgeworfen war. Durch den Anflug einer der 
beiden Maschinen waren auch die Baumstämme, die einen 
Durchmesser von 40 cm hatten, glatt abrasiert. 

Nachdem man sich, beeindruckt von diesem grauenvollen 
Anblick, etwas gefaßt hatte, wurde die Unfallstelle, da 
ja schon Neugierige herankamen, abgesperrt. Die Be­
wac:hung der Unfallstelle dauerte bis gegen Abend, weil 
auch die Gerichtskommission, bestehend aus dem Präsi­
denten des Landesgerichtes Dr. Altrichter, dem leitenden 
Staatsanwalt Dr. Schmid, dem Untersuchungsrichter Dok­
tor Gurlner des Landesgerichtes Salzburg und dem Kom­
mandan len der Erhebungsabteilung des Landesgendarmerie­
kommandos für Salzburg, ihre traurige Arbeit verrichten 
mußte. Inzwischen hatten sich auch Vertreter des Bundes­
heeres eingefunden: denen dann die Bewachung und laut 
Spruch der Gerichtskommission auch die Trümmer und 
Leichen übergeben wurden. 

Für den Gendarmerieeinsatz hingegen blieb durch dieses 
Ereignis die Erfahrung, daß die Kräfte, Fahrzeuge, Ver­
bindungsmittel, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit 
eingesetzt, einen vollen Erfolg ermöglichen. Um diesen 
8dolg jedoch halten sich, wie der Einsatz gezeigt hat, 
alle Beamten von der Einsatzleitung bis zum letzten 
funker hervorrngend bemüht. 

:Bundesminister für Inneres Runs Czellel besucht Vorarlberg 
Von Gend.-Major 1. Klasse ALOIS PATSCH, Landesgendarmeriekommandant für Vorarlberg j 

Zum Zwecke der Amtseinführung des neuernannten Lan­
·desgendarmeriekommandanten für Vorarlberg Gend.-Major
1. Klasse Alois P a t s c h  traf der Bundesminister für In­
neres am 18. Jänner 1965 zusammen mit Sektionschef
Dr." Seidler, Gend.-General Dr. Josef F ü r  b ö c k, Mini­
sterialoberkommissär Dr. S t  ö g e r  und Sekretär L a  n -
d a  u e r  in Vorarlberg ein. Der Bundesminister und seine
Begleitung wurden am Bahnhof in Feldkirch vom Sicher­
heitsdirektor für Vorarlberg Hofrat Dr. S t e r n b a c h, sei­
nem Stellvertreter Dr. H e r m a n n  und dem Landesgendar­
meriekommandanten Gend.-Major Patsch erwartet und mit
Fahrzeugen nach Bregenz geleitet.

Nach einem Besuch bei der Sicherheitsdirektion für
Vorarlberg traf der Bundesminister mit seiner Begleitung
um 9 Uhr beim Landesgendarmeriekommando in Bregenz
ein, woselbst ihm vom Landesgendarmeriekommandanten
leitende und dienstführende Beamte des Stabes im ge­
.schmückten Saale des Landesgendarmeriekommandos vor­
gestellt wurden. Bei dieser Gelegenheit überreichte Bun­
,desminister C z e t  t e 1 dem Gend.-Maj:lr 1. Klasse Lambert
S c h a u  p p e r  das Dekret über die Bestellung zum Stell­
vertreter des Landesgendarmeriekommandanten. Hierauf
fand im Zimmer des Landesgendarmeriekommandanten
eine Besprechung statt, bei der dem Bundesminister die
aktuellen Probleme der Gendarmerie Vorarlbergs unter be­
sonderer Bedachtnahme auf die sehr angespannte Personal­
situation, die immer schwieriger werdende Nachwuchswer­
bung und die dringend notwendige Verbesserung der Be­
soldungsverhältnisse im teuersten Bundeslar:-1 Oesterreichs
vorgetragen wurden.

Nach Besichtigung einzelner Dienststellen des Stabes er­
folgte beim Landeshauptmann für Vorarlberg Dr. K e ß-
1 e r  die Vorstellung des Landesgendarmeriekommandanten
und dessen Stellvertreters.

Um 12 Uhr gab das Amt der Vorarlberger Landesregie­
rung zu Ehren des Bundesministers und seiner Begleitung 
im Hotel „Weißes Kreuz" in Bregenz ein Essen. 

Gend.-General Dr. Fürböck und Sicherheitsdirektor Hof­
rat Dr. S t e r n b a c h  begaben sich am Nachmittag in das 

Amtseinführung des neuernannten Landesgendarmerielrnmman­

danten Gend.-Major Patsch durch den Bundesminister Czettel 
Photo: Oskar Spang, Bregenz 

Werftgelände nach Fussach. Am 19. Jänner 1965 hat Bun­
desminister Czettel den Gendarmerieposten Dornbirn so­
wie die Gendarmerieergänzungsabteilung Gisingen besucht 
und um 9.47 Uhr vom Bahnhof Feldkirch aus das Bun­
desland Vorarlberg verlassen. 

Langfinger - Abdrücke 
.wul dlVl (l).anJt dlVl SJZMhii.d.irJhm 

Grau und unfreundlich waren die ersten Tage des März 
1964. Schmutziger Schneematsch bedeckte die Straßen, 
wässeriger Schnee fiel nieder, und das dämmerige Tages­
licht ließ alles noch trüber erscheinen. Die Berichte der 
meteorologischen Warte in Wien zerschlugen die letzte 
Hoffnung auf Wetterbesserung. 

Am 5. März 1964 um 9.50 Uhr meldete der Gendarmerie­
posten Traiskirchen an die Erhebungsabteilung des Landes­
gendarmeriekommandos für Niederösterreich: Villenein­
bruch im hiesigen Rayon, Gemeinde Oeynhausen; vermut-

. lieh in der vergangenen Nacht waren bis nun unbekannte 
Täter in die Wohnräume der Ottilie J. durch Nachsperre 
eingedrungen und hatten Schmuck und Bargeld im Ge-' 
samtwert von mehreren 100.000 S entwendet. Tatort ge­
sichert; um Entsendung von Gendarmerieerhebungsbeam­
ten ":'ird gebeten .·,: ,,Wir kommen ... 

Bei der „Villa" handelt es sich um einen ehemals herr­
schaftlichen Besitz, zu dem ein großer Park und einige 
Nebengebäude gehören. In der straßenseitig gelegenen 
Villa ist im Erdgeschoß die Gruppenbauleitung <ler nieder­
österreichischen Landesregierung, Autobalmbau -Süd, unter­
gebracht, im ersten Stock liegen die Wohnräume der 
Frau Ottilie J. 

In diesen W::ihnräumen bot sich uns ein wüstes Bild: 
Kastentü;ren und Schubladen standen offen, der Inhalt 
war zerwühlt, den Fußboden bedeckten schneewächten­
artig Bettfedern und Daunen. 

Die· altmodischen, einfachen Türschlösser waren offen­
sichtlich nachgesperrt w::irden, denn es zeigte sich nir­
gends eine Spur von Gewaltanwendung. Ueber<lies waren 
zur Zeit der Entdeckung der Tat alle Türen richtig ab­
gesperrt. 

Rasch waren die vordringlichsten Details_pesprochen und 
jeder ging daran, sein Arbeitspensum zu bewäl�igen. 

Die Räume waren - von der durch den Täter ver­
ursachten Unordnung abgesehen - peinlich saubergeh1lten. 
Mobilar, Türen und Fensterrahmen waren lackiert und 
staubfrei. Obwohl bei jedem unserer Schritte eine Federn­
lawine hochging und bei rascherer Bewegung einer Tür 
ein wahrer „Schneesturm" ausbrach, gingen wir federn­
schluckend daran, qlle nur irgend in Betracht kommenden 
Stelle·n nach Fingerabdrücken abzusuchen. 

Geradezu planmäßig zerstörten wir so den gewiß müh­
selig erarbeiteten Erfolg der beiden Frauen, als wir nun 
alles und jedes in den Räumen daktyloskopisch „verstaub­
ten". Schon bei informativer Betrachtung hatten sich an 
verschiedenen Stelle_n Fingerabdrücke gezeigt, die die Hoff­
nung auf Auswertung zuließen. Als diese nun nach Prä­
paration besser prüfbar wurden, eine klare Zeichnung 
aufwiesen und dazu noch an Stellen lagen, die nicht 
in den Rahmen normaler Benützung paßten, erk:mnten 
wir unsere erste Chance. 

Die Vernehmungen ergaben nicht viel: Die Bestohlene 
Frau Ottilie J., lag seit Wochen krank in einem Wiene1'. 
Spital. Während ihrer Abwesenheit sollte die seit vielen 
Jahren angestellte Bedienerin täglich in die Wohnung 
kommen und nach dem Rechten sehen. Dies tat sie auch 
an jenem 5. März um zirka 8.30 Uhr, nachdem sie 
mit der Aufwartung in der Baukanzlei im Erdgeschoß 
fertig war. Sie schloß auf und - erschrak: Ihrem ent­
setzten Blick bot sich eine wüste Szenerie; es sah aus, 
als hätten eben Vandalen diese Stätte verlassen. Jedenfalls 
ließ die Situation keinen Zweifel offen. Sofort lief sie nach 
unten, traf den Hausgärtner, der selbst, ,ohne zu zögern, 
zunächst den Gendarmerieposten Traiskirchen und dann 
Frau J. verständigte. Auf diese Hiobsbotschaft war die 
Besitzerin unverzüglich nach Oeynhausen gekommen, um 
alles Notwendige zu veranlassen. 

Als man schließlich eine Verlustliste aufstellen konnte, 
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Daktyloskopische Untersuchung latenter Fingerabdruckspuren am 

·Tatort. Neben der Sachkenntnis erfordert 'diese Arbeit viel Um­
sicht und Geschick. 

übertraf diese alle bisherigen Befürchtungen: Es fehlte 
nahezu aller Schmuck, wertvolle Stücke alten Stils mit 
teuren Edelsteinen, einige Dokumente, Sparbücher, die 
für den Dieb allerdings ohne Wert waren, da sie auf 
Kennwort lauteten, weiter Bargeld, und zwar 40.000 öS 
und 5500 US-Dollar. 'Der Gesamtschaden betrug somit 
rund eine halbe Million Schilling. 

Konkret konnte vorerst niemand verdächt_igt werden. 
Die Hausleute - Bedienerin, der Gärtner und seine Frau, 
die seit Jahrzehnten in dem Gärtnerhaus wohnen - waren· 
über jeden Zweifel erhaben. Von Angestellten aus früherer 
Zeit und Professionisten, die einmal in dem Hause ge­
arbeitet hatten, wurden Namen und Anschriften erfragt, 
um sie einer Ueberprüfung zuzuführen. 

Die erste Fahndung nach dem bis nun „unbekannten 
Täter" mit einer genauen Beschreibung des Schmuckes 
ging hinaus. 

Das Erkennun_gsamt der Bundespolizeidirektion Wien 
bestätigte unsere Ansicht: Die am Tatort gewonnenen 
daktyloskopischen Spuren waren brauchbsr. Vergleichs­
abdrücke! 

Das „Große Klavierspiel" konnte beginnen. 
Es sei vorweggenommen: Die Tatartabdrücke stammten 

weder von Frau J. noch von ihrer Bedienerin, auch nicht 
von einer anderen Person ihres Vertrauens. Unsere vor­
erst nur ganz still gehegte Hoffnung wurde zur Gewiß­
heit - die am Tatort gesicherten Fingerabdruckspuren 
mußten vom Täter stammen. 

Einvernehmlich mit den Beamten des Gendarmerie­
postens Traiskirchen wurden in den folgenden Tagen alle 
Personen überprüft,· die, wenn auch nur ganz entfer:1.t, 

mit dem Einbruch zu tun haben konnten. Wir durch­
stöberten die Kartei des kriminalpolizeilichen Melde­
dienstes, die bei den Gendarmerieposten der Umgebung_ 
aufliegenden Strafevidenzen wurden eingesehen; selbst 
alle Angestellten der Autobahn-Gruppenbauleitung wurden 
ohne Rücksicht auf ihren Stand vernommen und dak­
tyl oskopiert. 

Tagtäglich liefen so von früh bis spät die Unter_­
suchungen. 

Das Erkennungsamt hatte einige Besmte eigens für 
diesen Fall abgestellt, die außer den von uns eingebrachten 
Blättern - es waren zuletzt mehr als 100 Stück - iru:er­
seits in den Sammlungen nachschlugen und verglichen. 
Nirgends eine Uebereinstimmung. 

Der Kalender zeigte Freitag, 13. März, an, als um 
9 Uhr die entscheidende Nachricht des Erkennungsamtes 
eintraf: Die am Tatort gesicherten Fingerabdrücke stam­
men mit Sicherheit von Wilhelm M., dessen Vergleichs­
abdrücke von uns eingebracht worden waren. 

Wie war es dazu gekommen? 
Wilhelm M. war Angestellter der niederösterreichischen 

Landesregierung und als Chauffeur der Gruppenbauleitung 
für den Autobahnbau-Süd in Oeynhausen zugeteilt. Wenn 
er von seinem unmittelbaren Chef, einem leitenden 
Ingenieur, nicht benötigt wurde, hielt er sich meistens bei 
den anderen Chauffeuren der Dienststelle in den für sie 
eingerichteten Räumen auf. Er war zuletzt ab 5. März 
auf Auslandsurlaub gewesen und wurde von uns am 
10. März, als er seinen Dienst wieder antrat, überprüft 
und daktyloskopiert. Den genossenen Urlaub hatte er
zeitgerecht, etwa 10 Tage vor Antritt, gemeldet und 
auch bewilligt bekommen. 

Seine Aussagen waren die, wie wir sie meist Zll 
hören bekamen. Man tritt seinen Dienst morgens an, ver­
richtet tagsüber die erhaltenen Aufträge und geht um 
17 Uhr weg. Die Bestohlene kenne er persönlich; ge­
legentlich habe er für sie kleinere Besorgungen erledigt. 
In die Wohnung selbst sei er nie gekommen. _M. war 
bis dahin nicht vorbestraft, er führte einen sauberen 
Lebenswandel, war dienstwillig und niemandem besonders 
aufgefallen. Selbst die Bestohlene schilderte ihn als 
Gentleman. 

Ungeachtet dieses hervorragenden Leumunds war er 
wie jeder andere daktyloskopiert worden. Seine Uebe'r­
prüfung war noch nicht al:,geschlossen. 

Mit diesem Täterhinweis in Händen „flogen" wir nach 
Oeynhausen, wo M. seinen Dienst versehen mußte. ,',Er 
ist bis etwa 9 Uhr dagewesen", sagte man uns, ,,doch 
hat er sich freigebeten, weil seine Frau krank ist". In 
der Wohnung in Wien V war niemand zu Hause. Auskunft 
über den momentanen Aufenthalt konnte nirgends erreicht 
werden. 

Ab sofort wurde vor der Wohnung in Wien und 

in Oeynhausen Vorpaß gehalten. Auf Grund der Finger­
abdrücke als Beweismittel erließ das Kreisgericht Wiener 
Neustadt einen Haftbefehl und, da die Wahrscheinlich­
keit einer Flucht ins Ausland bestand , auch einen Steck­
brief. Da überdies verschiedene Momente auf eine Mit­
täterschaft seiner Gattin Helga hinwiesen, wurde auch 
sie in die gerichtliche Ausschreibung mit einbezogen. 

Die innerösterreichische . Fahndung lief an; die Ab­
teilung 13 des Bundesministeriums für Inneres als öster­
reichische Zentrale der Interpol leitete die Auslands­
fahndung ein. 

Durch Erhebungen im Bekanntenkreis und in der Ver­
wandtschaft des Ehepaares M. konnten Lichtbilder auf­
getrieben werden. Eventuelle Zieladressen im Ausland, 
insbesondere in Deutschland und der Sschweiz, wurden 
eruiert und weitergeleitet. 

Wilhelm M. und seine Gattin Helga blieben vorläufig 
spurlos verschwunden. 

· 
Neudörfler 

SCH AU RÄUME: 

Wien 1, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68, 63 94 51 

Graz 1, Radetzkystraße 20, Tel. 9 71 78 

Klagenfurt, St.-Veiter Ring 35, Tel. 58 82 

TEAK + EICHE Büromöbel 

FERNSCHREIBER: WERK 01/742, WIEN 07/4485, GRAZ 03/1590, KLAGENFURT 04/323 
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Die unterste Lade des Schubladenkastens; hier fanden sich besonders markante Fingerabdrücke (siehe Pfeile) 

Sonntag, 15. März 1964. 
Die Ablöse des Vorpasses vor der Wiener Wohnung 

war soeben eingerückt, als der Beamte der Fernschreib­
stelle telephonisch meldete, M. und seine Frau seien, 
einem Fernschreiben aus Salzburg zufolge, beim Grenz­
übergang Walserberg, aus Deutschland kommend, ver­
haftet worden. Minuten später war dieses Fernscli.reiben 
in natura zur Stelle. Die Uhr zeigte 22.10. 

Der Nachtschnellzug brachte uns nach Salzbur_g, wo in 
den frühen Morgenstunden des 16. März im landesgericht­
lichen Gefangenhaus die Vernehmung des Wilhelm M. 
begann. 

Mit theatralischer Entrüstung wies der Verdächtige zu­
nächst jede Anschuldigung zurück; es sei eine arge Zu­
mutung, ihn, den M., für den Täter zu halten. Selbst 
eine Belehrung über den Beweiswert von Fingerabdrücken 
prallte von ihm ab. Als dann aber in den Effekten 
seiner Frau eine Rechnung über einen Valutakauf US­
Dollar gegen Schweizer Franken, ausgestellt von einer 
Bank in Zürich, gefunden war, bequemte er sich. zu einem 
Geständnis. 

In einer 20 Seiten langen Niederschrift wurde dieses 
Geständnis aufgezeichnet. Es wird im folgenden abgekürzt 
wiedergegeben, doch darf darauf hi�gewiesen werden, 
daß nunmehr in die Wiedergabe des Geständnisses ver­
schiedene Details mit eingebaut wurden, von denen am 
Anfang der Schilderung dieses Falles nicht die Rede 
war, da sonst diese Erzählung den respektablen Umfang 
der Gerichtsanzeige erreichen würde. 

* 

Im Februar 1964 hatte Wilhelm M. der Bedieuerin 
Anna St. eine Nachricht zu überbringen, _weshalb er sich 
in die oberen Räumlichkeiten begab und sie suchte. Es 
war niemand anwesend, und er sah sich in den Zimmern 
um, zumal die Tür offenstand. Ein altmodischer, jedoch 
stilechter Schreibtisch in der Ecke des Salons fiel ihm 
auf. Ohne zunächst an einen Diebstahl zu denken, ging 
er hin und zog eine Lade heraus. In dieser lag obenauf 
der Schlüssel für die Lade des Aufbaues, Neugierig ge­
worden, sah er nach und entdeckte, in Nylonsäckchen ver­
packt, Banknoten in österreichischer und US-Währung. Er 
nahm zwei Banknoten (200 US-Dollar) an sich, wechselte 
sie in Schilling um, kaufte aber aus Reue die Dollar wie­
der zurück und legte sie an einem der nächsten Tage 
in die Lade des Aufbaues, aus der er das Geld ge­
stohlen hatte. 

Als er diese ehedem gestohlenen Dollarnoten in die 
Wohnung zurückbrachte, bediente er sich erstmalig des 
im Versteck liegenden Schlüssels. Das Versteck · dieses 
Schlüssels hatte er früher einmal durch eine ganz zufällige 
Beobachtung entdeckt. 

Am Tag der Tat, dem 4. März 1964, nahm Wilhelm M. m 
seiner Eigenschaft als Chauffeur an einer Press,efahrt teil, 
von der er um zirka 17 Uhr zurückkehrte. Er versorg'te 
den Dienstwagen in der Garage und fuhr mit seinem 
eigenen Wagen, einem Ford Consul Cortina, zur Villa vor, 
um il). der Kanzlei des Rechnungsführers eine Reiserech­
nung abzugeben. Nun sah er, wie gerade die letzten 
Angestellten das Büro bzw. die Villa verließen. In diesem 
Moment kam ihm der Gedanke, da er vom Spitalsaufent­
halt der J. wußte, den Diebstahl durchzuführen. M. ging 
in d'en oberen Stock und hörte von dort, wie der Gärtner 
V. im Erdgeschoß die Eingänge von außen versperrte. 
Wilhelm M. war allein im Haus; niemand ,vürde ihn hören 
niemand würde ilm sehen. Er holte den Schlüssel aus de� 
Versteck und schloß auf. Im Salon öffnete er den Schreib­
tisch, nahm Banknoten, Sparbücher und Dokumente an 

sich und überlegte dabei, daß er viel Unordnung schaffen 
müsse, um den Einbruch „groß" und von seiner Person 
abweisend zu machen. 

Dieser Ueberlegung folgend, ging er ins Eckzimmer 
zum schwarzen Schubladenkasten und zog eine Lade 
nach _der anderen heraus. Dabei entdeckte er die Schmuck­
kassette., Er nahm - nach seiner Ueberzeugung alle -
Schmuckstücke aus den Etuis, steckte sie in ein ebenfalls 
aufgefundenes Nylonsäckchen und barg das Ganze in sei­
ner Manteltasche. Daß einige Schmuckstücke zurückblieben 
war ihm gar nicht aufgefallen. Nun kam ihm die Idee,' 

' daß in den anderen Räumen auch weitere wertvolle 
Beute warten könnte. Im Kabinett fan d er in der Lade 
der Anrichte ein Etui mit drei Perlenketteri, welche, 
der Verpackung entledigt, gleichfalls in die Manteltasche 
glitten. M. setzte seine Suche fort. Im si:idseitigeri Erker­
zimmer brach er mit dem zufällig mitgeführten Schrauben­
zieher ein Rauchtischehen auf, doch fand er darin riichts 
N ehmenswertes. 

Als weiteres Täuschungsmanöver legte er die Teppiche 
aus mehreren Zimmern zusammen und deponierte sie 
vor einem Fenster, als seien auch sie als Beute gedacht. 
Um das Täuschungsmanöver zu krönen, ging er nun ins 
Schlafzimmer, nahm Polster und Tuchent, schnitt beide 
auf und verschüttete den Inhalt an Daunen und Federn 
in den Räumen. 

Nach dem Verlassen der Wohnung sperrte er sorgfältig 
ab und legte den Schlüssel ins Versteck zurück. 

Das Haus zu verlassen war nicht schwer: damals hirrg 
ein Zentralschlüssel zu den Räumen der Baukanzlei auf 
einem Haken der Kleiderablage im unteren Gang. Mit 
diesem Schlüssel gelangte er ungesehen durch den Seiten­
ausgang ins Freie. Nun ersuchte er den Gärtner· Johann V., 
für ihn noch einmal aufzusperren, da er Sachen zu holen 
und eine Reiserechnung in eine der Kanzleien zu bringen 
habe. Nichtsahnend sperrte V. auf. M. betrat die Villa 
ohne den Gärtner, hängte den Zentralschlüssel an den 
Haken zurück, legte die Reiserechnung auf den Schreib­
tisch des Rechnungsführers und bedankte sich anschließend 
bei V. für seine Mühe. 

In seiner Wohnung in Wien angekommen, erzählte M. 
seiner Gattin Helga von dem Diebstahl. Um Urlaub hatte 
er schon vor Tagen angesucht, und so beschlossen sie, 
noch in derselben Nacht nach München zu fahren um 
dort in einem Banksafe die Beute des Diebstahl� zu 
deponieren. 

_ In Müncl�en kaufte das Ehepaar zwei Aktenmappen, 
m· denen die Beute, Ge�d �nd Schmuck getrennt, depo­
mert werden sollte. Schließlich hegten sie aber Bedenken 
gegenüber dem Rechtsstatut des deutschen Bankenkon­
zernes und entschlossen sich, in Zürich, der Schweiz, ein 

· Banksafe zu mieten. In der Münchner Bank wurde, um 
nicht „aufzufallen", da diesbezüglich schon vorgesprochen 
war, eine leere Mappe deponiert. In Zürich hinterlegten 
sie dann den Schmuck im Banksafe, mit dem Bargeld 
wurde ein Konto eröffnet. Sparbücher und Dokumente 
wurden verbrannt. 

Die Kosten dieser Urlaubsfahrt sowie einiger Einkäufe 
bestritten die M. aus dem Bestand des gestohlenen Geldes. 
Am 11. März trat M. wieder seinen Dienst in Oeynhausen 
an. Nachmittags wurde er von uns befragt und daktyl,o­
skopiert. 

An diesem Nachmittag kehrte er früher als sonst 
nach Hause zurück, da ihn sein Chef nicht mehr be­
nötigte. Er erklärte seiner Gattin Helga, daß sie beide 
nicht mehr im Lande bleiben könnten, da man sicher 
„draufkommen" würde. Zunächst meinte er, seine Frau 
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Haben auch Sie schon einen 

Versicherungs - Sparbrief? 

Die Geldanlage 

zu der Herz und Verstand 

ja sagen! 
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Versicherungssumme ·pro Spar­
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fünf Jahren S 11.060 ■ Bei Prolon­
gation nach der zweiten Fünf­
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70 Schilling pro Monatsprämie. 

sollte in die Schweiz gehen, damit sie dem Zugriff der 
österreichischen Behörden entzogen sei. Dies lehnte sie 
jedoch ab, und man beschloß, gemeinsam ins Ausland 
zu gehen. Noch am Abend fuhr Helga lVI. mit der Bahn 
nach Zürich. Wilhelm M. trat am nächsten T;ig zwar 
seinen Dienst an, erbat srch aber frei, weil seine Gattin 
krank liege. Um zirka 9 Uhr fuhr er von Oeynhausen weg, 
und kam um 22 Uhr desselben Tages in Zürich an. 

Im Zürcher Hotelzimmer berieten Helga und Wilhelm M. 
über ihre Situation. War es Reue oder der Gedanke, man 
könne ihnen nichts nachweisen? Jedenfalls b_eschlossen sie, 
nach Oesterreich zurückzukehren. 

Das Depot überwiesen sie aus Sich.'!rheitsgründen einer 
anderen Zürcher Bank. Die Rückreise führte über Mün­
chen. Hier schrieben sie zwei Kuverts per Adresse 
Helga M., Wien, postlagernd, das eine Westb::ihnhof. das 
andere Hauptpost, steckten in jedes 8000 S von der Beute 
und in eines auch den Depotschein des Zürcher Bank­
hauses. Die Post sollte die Bürgschaft für die Sicherheit 
des Restes ihrer Beute sein. Beim Autobahn-Grenzüber­
gang Walserberg ereilte sie ihr Schicksal. Wilhelm und 
Helga M. wurden erkannt und verhaftet.

* 
Nun mußte die Beute zustande gebracht werden. Die 

Geldkuverts mit dem Depotschein konnten mit richter­
lichem Auftrag bei der Post behoben werden. 

Hinsichtlich des Depots beim Zürcher Bankhaus leitete 
die Abteilung 13 mit den zuständigen Schweizer Behörden 
eine Korrespondenz ein. Es wurde anher bekanntgegeben, 
daß die Ausfolgung der deponierten Pretiosen in unmittel­
barem Rechtshilfeweg von Gericht zu Gericht möglich 
sei. Der Untersuchungsrichter des Kreisgerichtes Wiener 
Neustadt richtete ein solches Schreiben an den zuständigen 
Kantonsrichter, und schon nach wenigen Tagen trat" ein 
Paket der Schweizer Bank ein, welches das gesamte 
Depot enthielt. Sehr verständlich, daß sich Frau Ottilie J. 
angesichts ihrer wiedererlangten Pretiosen schwur, keine 
Wertsachen mehr 1m Hause aufzubewahren. Wir wissen, 
sie hat ihren Schwur gehalten. 

Der Prozeß für die Diebe war kurz und unkon:ipliziert. 
Sie waren sowohl vor dem Untersuchungsrichter als auch 
später im Prozeß voll geständig. Die Beut.'! war fast zur 
Gänze zustande gebracht; unter Berücksichtigung der Mil­
derungsumstände erhielt Wilhelm M. nach Berufung durch 
den Staatsanwalt schließlich 2½ Jahre Kerker, seine 
Frau Helga kam mit 10 Monaten davon. 

* 
Damit wäre dieser Fall eigentlich ,abgeschlossen., wenn . .. 
Nun kam Weihnachten und Silvester. Grußkarten lan­

deten auf unseren Schreibtischen und darunter auch ein 
Gruß des Langfingeropfers aus Oeynhausen, Frau Ottilie J. 

Es handelt sich um keine gewöhnliche Neujahrskarte 
mit Aufdruck und Unterschrift; es ist auch keines jener 
Schreiben, die _gelegentlich an Kommandos gerichtet wer­
de_n, in denen jemand für den Einsatz der Beamten dankt; 
es ist ein Gedicht: 
Wie sich's im Leben manches Mal ergibt, 
Passieren Dinge, die man weder schätzt noch liebt: 
So kann es sein, daß man die Nachricht dir vermittelt, 
Es hätt' em Mann an deiner Tür gerüttelt 
Und, weil er sie so schlecht verschlossen fand, 
Beschloß er, einzutreten - kurzerhand -. 
Daraus ergab sich mancherlei -
Zu allererst der Ruf: .,Zur Polizei"! 
Bei uns zulande heißt das Gendarmerie. 
Jetzt wird es schwierig, denn das reimt sich nie. 
Doch selbst sich einen Reim zu machen 
Und einen Schluß zu zieh'n aus nicht'gen Sachen, 
Ja, das verstehn die Männer, und ihr nimmermüder Eifer 
Reift den Erfolg und macht sie zum Ergreifer -
Und ob's nun Stunden, Tage oder Wochen dauert -
Es ist, als :ib im Schlaf ein sechster Sinn noch lauert 
Was ist das nur? Ist's lediglich Routin'? 
0 nein, da steckt viel Können und viel Arbeit drinn! 
Nun seh' ich ·Sie die Achsel zucken, 
Die Ungeduld beginnt zu jucken: 
Wozu die viele Schwätzerei? 
Der nächste Fall kommt an die Reih'! 
Ja, meine Herren, es ist schon so: 
Sie macht ja doch die „Jagd" nur froh. 
.. Hals- und Beinbruch", Dank und gut Gedenken. 
Das neue ·Jahr soll nur Erfolg und gute Stunden schenken! 
Oeynhausen, am 27. Dezember 1964. Ottilie J. 

Die kriminolistische Auswertung des Wiener 
Stroßenbohnlohrscheines 

V-on OLGR! Diplomvolkswirt DDr. TH. 'C. GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

(Schluß) 

Die Wiener Verkehrsbetriebe verfügen über 6500 solcher 
neuer Markierzangen, wovon jede eine eigene Nummer -
zum Beispiel BGP 4 - als persönliche Marke des Schaff­
ners hat. Jeder Schaffner behält seine Zan,ge bis zu sei­
nem Ausscheiden aus dem Dienst. Die neue Markierungs­
zange erspart dem Schaffner die Lochzwickerei, bei der 
mindestens drei Löcher in den Fahrschein gestanzt wer­
den mußten. Die Stempelzange zeichnet auf den Fahr­
schein Linie, Fahrtrichtung, Teilstrecke, Zeit, Einsteigort 
und Betriebswoche ein. Zudem druckt jede Zange eine 
eigene Nummer auf den Fahrschein, wodurch ein Schaff­
ner, der etwa falsch gestempelt hat, sofort von den Kon­
trolloren und damit für forensische Zwecke auch von den 
Kriminalisten ausgeforscht werden kann. Straßenbahn­
und Autobuszangen markieren blau, Stadt- und Schnell­
bahnzangen rot, Kontrollore grün. Auf dem nachfolgenden 
Bild ist der Stempelabdruck einer solchen Schaffner-· 
zange wiedergegeben. Und weil das Bild eines solchen 
Stempelabdruckes dem Laien und Fahrgast als eine eigene 
Geheimwissenschaft anmuten muß, sei hier der Versuch 
unternommen, dieses zu enträtseln: 
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Im einzelnen bedeuten die Teile des Stempelabdruckes: 
1. Die aufgestellte Zahl 830 ist die Nummer der Schaff­

nerzange. Sie ist zwar nicht mit der Dienstnummer des 
Schaffners identisch, doch kann die Direktion die Person 
des Schaffners an Hand der Zangennummer ebenfalls 
sogleich feststelle_n. 

2. Die zweite Position repräsentiert die Bezeichnung der
Straßenbahn-, Autobus- oder Stadtbahnlinie, in diesem 
Falle die Linie 58 oder 158. Die lO0er-Stellen werden weg­
gelassen. Für die mit Buchstaben bezeichneten Linien 
werden ebenfalls Zahlen marki'ert, zum Beispiel 22 für 
die Linie A, 69 für die- Linie D. 

3. Der Schrägstrich bedeutet die Fahrtrichtung, also bei
Radiallinien die Fahrt von der Stadt, bei Ring- und Gür­
tellinien die Fahrt von dem niederen in den höheren 
Sektor. Fahrten zur Stadt auf Radiallinien oder im Uhr­
zeigersinn auf Rundlinien werden an derselben Stelle 
durch zwei Schrägstriche gekennzeichnet. 

4. Die Ziffer 2 im Stempelabdruck bedeutet die Teil­
strecke, in der der Fahrschein markiert wurde. Zone 2 
heißt zum Beispiel z"".ischen Gürtel und Ring, Zone 1
innerhalb des Rmges, die Zone 3 reicht in den westlichen 
Bezirken vielfach vom Gürtel bis zur Vorortelinie. Ins­
gesamt gibt es fünf Zonen. Bei Rundlinien werden an 
dieser Stelle die sogenannten Sektoren markiert. Det 

Sektor 1 reicht zum Beispiel vom 25er bis zum 31er der 
Sektor 2 vom 3ler bis zum 4ler, der Sektor 3 vom' 4ler 
bis zum 46er usw. Insgesamt gibt es neun Sektoren. 

5. Das Pluszeichen heißt: Fahrt mit der Straßenbahn.
Steht an dieser Stelle ein Kreis mit einem Malzeichen 
innen, so heißt das Fahrt mit dem· Autobus. 

6. An dies�r Stelle wird der Wochentag markiert. ,,Fr"
bedeutet Frelt�g. Es werden immer Buchstabenkürzui1gen 
verwendet, mit Ausnahme von Sonntagen, die zwecks 
Vermeidung einer Verwechslung mit dem Samstag mit 
einem kleinen, Sonnenrad gestempelt werden. 

7. Diese Stelle gibt die Tageszeit an, und zwar nach
Stunden und Minuten, wobei die Minuten, wie bereits 
hervorgehoben, jeweils von 15 zu 15 Minuten markiert 
werden. 

8. An der letzten Stelle stehen die Betriebswochen. In
unserem Beispiel würde es sich um die 68. Betriebswoche 
nach dem Inkrafttreten dieser letzten Tarifregulierung 
handeln. Die Betriebswochenzahl geht von 1 bis 90. 
Diese Zahl ist kontinuierlich und hat eine Kontrollbedeu­
tung. Die Betriebswoche selbst kann nur auf Grund einer 
direkten Rückfrage bei der Direktion ermittelt werden 7

• 

Erfahrungsgemäß und technisch sind „natürlich" auch 
bei den Straßenbahnfahrausweisen gewisse Mißbrauchs­
und Schwindelmöglichkeiten gegeben. So kommt es zu­
weilen vor, daß ein Fahrschein, dessen Umsteigmöglich­
keit noch nicht erschöpft ist, zeitlich durch eine andere 
Person weitergenützt oder aber gegen einen anderen 
Fahrschein ausgetauscht wird. Fahrscheinkundige Personen, 
sogenannte „Fahrscheinaufklauber", lesen mitunter weg­
geworfene Fahrscheine auf und benützen sie weiter. Auch 
eigenmächtige Markierungen kommen zuweilen vor, sind 
aber so selten, daß sie zahlenmäßig vernachlässigt werden 
können. 

Konkret können bei einem Straßenbahnfahrschein fol­
gende Mißbrauchsmöglichkeiten in Frage kommen, die 
natürlich auch den Kriminalisten interessieren sollen, da 
deren Kenntnis im gegebenen Falle immerhin die Anzahl 
von Begehungsmöglichkeiten (im- Sinne eines Modus, ope­
randi-Registers) einschränken kann: 

1. Zeitliche Ausnützung des Fahrscheines durch andere
Personen: Diese mißbräuchliche Benützung des ·für eine 
weitere Fahrt noch gültigen Fahrscheines wird- .sicherlich . 
genau so oft vorkommen wie die Ueberlassung eines 
noch nicht ausgelaufenen Telephonautomaten · zum Wei­
tersprechen an einen anderen. A trifft zum Beispiel B 
und übergibt diesem bei einer Umsteigstelle oder im 
Straßenbahnwagen selbst seinen noch nicht vollausgenütz­
ten Straßenbahnfahrschein, damit dieser. damit weiter­
fahren kann usw. 

2. Straßenbahnfahrscheinaustausch: A trifft sich mit B
an der Umsteigstelle X, dort tauschen sie nach Erledi­
gung ihrer Vorhaben - Einkal.\.f am Naschn;tarkt usw. -­
ihre Straßenbahnfahrscheine aus, so daß A mit dem Stra­
ßenbahnfahrschein des B wieder zu seiner Wohnung 
zurückfährt und umgekehrt 8• 

3. Weiterbenützung von weggeworfenen Straßenbahn­
fahrscheinen _durch Außenseiter, durch die sogenannten

7 Hinsichtlich des Aussehens der verschiedenen. Einstellunge;,_ 
der Markierzangen der Straßenbahn- und der Autobusschaffner 
muß hier aus Raumgründen gleichfalls auf die schon erwähnten 
Dienstvorschriften der Direktion der Wiener Verkehrsbetriebe 
(und zwar besonders auf den Lehrbrief: ,,Markierzangen, Fahr­
scheine und Fahrausweise") verwiesen werden. , 

8 Nach Punkt 5 der Beförderungsbestimmungen für die städti­
schen Verkehrsmittel in Wien, genehmigt vom Amt der Wiener 
Landesregierung als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde mit 
den Bescheiden vom 20., 30. September, 2. November 1950, Magi­
stratsabteilung 70-IV, 118, 160, 193-50, ist die Uebertragung von 
Fahrscheinen, sobald mit ihnen eine Fahrt angetreten worde,n 
ist, allerdings und durchaus verständlicherweise unzulässig. Nach 
dieser Bestimmung kann ein Fahrgast mit einem Umsteigefahr­
schein auch nur sooft umsteigen, als unbedingt erforderHch ist, 
sein Fahrziel unter Rücksicht auf die im Fahrschein bezeichnete 
Einsteigezeit ·und bei unmittelbarem Wagenwechsel auf möglichst 
kurzem Wege zu erreichen. Eine zeitliche Unterbrechung der 
Fahrt auf Grund eines bereits gelösten Fahrscheines ist nicht 
gestattet. 
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,,Fahrscheinaufklauber". Diese Fahrscheinaufklauber sind, 
wie bereits vorher erwähnt, sehr fahrscheinkundige Per­
sonen, die insbesondere ganz genau wissen, ob und unter 
welchen Umständen ein von ihnen aus einem Abfall­
eimer, Abfallkorb, vom Asphalt oder aus einem Rinnstein 
aufgelesener Straßenbahnfahrschein noch benützt werden 
kann. 

4. Durch Fälschen von Straßenbahnfahrscheinen, eine
Manipulation, die aber schon aus wirtschaftlichen Gründen 
ausgesprochen selten angetroffen und unternommen wer­
den wird. Dem Vernehmen nach ist es tatsächlich auch 
erst einmal (Herbst 1954) vorgekommen, daß Straßen­
bahnfahrscheine gefälscht worden sind. Die Fälschung ge­
lang damals allerdings so gut, daß selbst Fachleute sie nur 
mittels Lupe ausmachen konnten. Oekonomischerweise 
fälschte der Täter nicht die gewöhnlichen Straßenbahn­
fahrscheine, sondern Wochenkarten. Da Wochenkarten aber 
nur bei einzelnen Vorverkaufsstellen ausgegeben werden, 
ist ein solcher Täter verhalten, diese gefälschten Fahraus­
weise, hauptsächlich aber aus wissenschaftlichen Gründen, 
en gros an Betriebsräte von Großunternehmen oder an 
Gruppen von Belegschaftsmitgliedern abzusetzen, womit 
er aber gleichzeitig einen wichtigen Anhaltspunkt für 
seine Entdeckung liefert. Mittlerweile, während der Gül­
tigkeit der neuen Fahrscheine, ist lediglich einmal ver­
sucht worden, die Markierung zu radieren, und zwar win­
schaftlicherweise wieder an Wochenkarten. 

5. Eigenmächtige fälschliche Markierung (durch Stempe­
lung, früher durch Lochung von Straßenbahnfahrscheinen): 
Man könnte sich vorstellen, daß eine solche Manipulation 
allenfalls zur Konstruktion eines Alibis unternommen 
wird. Eine fälschliche Markierung wäre seitens kundiger 
Täter, unter Umständen mit gestohlenen Zangen, ohne 
weiteres möglich; diese Manipulationsart ist aber eben-

0 Diese Erfahrungen, die unter Umständen kriminalistisch sehr 
wohl bedeutsam werden können, wurden dem Verfasser im Be­
schwerdebüro, Wien IV, Favoritenstraße 9, mitgeteilt. Bei all­
fälligen Unklarheiten im Zusammenhang mit aufgefundenen 
Fahrscheinen wird es sich stets empfehlen, sich an diese Aus­
kunftsstelle zu halten. 

10 Zur Markierung der ersten Fahrt am Montag bei den Wo­
chenkarten dienen die darin mit den Ziffern 1 bis 5 bezeichne­
ten Rubriken, wobei der Montag besonders betont erscheint. In 
diese Zeilen wird jedes umsteigen und das Einsteigen selbst 
genau verzeichnet, zum Beispiel: bei 1 Einsteigen in die Buslinie 
158 in Ober-St. Veit, bei 2 umsteigen in die Straßenbahnlinie 58 
in Unter-St. Veit, bei 3 umsteigen in die Stadtbahn an der Hiet­
zinger Brücke, bei 4 umsteigen in die Schnellbahn am Haupt­
zollamt, bei 5 umsteigen in die Linie 331 nach Stammersdorf am 
Floridsdorfer Bahnhof usw. Die Rückfahrt wird dann in genau 
umgekehrter Reihenfolge bei den Punkten 1 bis 5 in der unte­
ren Hälfte der Wochenkarten markiert. 
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falls so selten anzutreffen, daß sie zahlenmäßig und prak­
tisch vernachlässigt werden kann n 10• 

Gegenüber diesen aufgezählten Mißbrauchsmöglichkeiten 
gibt es, unabhängig von den kriminalistischen Auswer­
tungsmöglichkeiten, die überwiegend und allein schon 
von der Zange bzw. von deren Stempelabdruck geliefert 
werden, vor allem noch folgende organisatorische Mög­
lichkeiten der Abklärung aufklärungsbedürftiger Umstände: 
Bei den Vorverkaufsscheinen läßt sich zum Beispiel (nur) 
nachweisen, wann und bei welcher Vorverkaufsstelle der 
Fahrschein gekauft worden ist; ,,objektiv" läßt sich natür­
lich die am Fahrschein vorgefundene Markierung und die 
daraus erschließbare Fahrtrichtung und Stunde der Be­
nützung aus dem Scheine selbst nicht überprüfen. Bei 
den vom Schaffner ausgegebenen sogenannten Tages- oder 
Schaffnerfahrscheinen lassen sich diese Daten auf Grund 
einer Durchsicht seines „Tagesausschnittes" überprüfen, es 
läßt sich aber auch auf Grund der Ausgabenorganisation 
der Fahrscheinkioske (Bahnhöfe, Streckenkassen) der 
Schaffner eines bestimmten Zeitpunktes oder -raumes 
selbst noch nach Jahren eruieren und auf Grund der 
Diensteinteilung auch der Kontrollor, der die Fahrscheine 
überprüft und kontrolliert hatte u_ 

Eine mißbräuchliche Verwendung von Autobusfdhr­
scheinen wurde bisher noch nicht festgestellt. Die Ursache 
dafür liegt wohl in der rascheren Verkehrsabwicklung, den 
geringeren Umsteigmöglichkeiten und dem gegenwärtig 
auch noch übersichtlicheren Autobusbetrieb selbst mit dem 
bewährten Fließverkehr. Wie sich bei der noch zunehmen­
den Motorisierung die Entwicklung des Autobusbetriebes 
im Stadtverkehr in der Zukunft gestalten wird, läßt sich 
derzeit noch gar nicht absehen. Tendenzen für die För­
derung des Autobusverkehrs und der Auflassung verschie­
dener Straßenbahnlinien sind jedenfalls schon vorhanden, 
und vielleicht ist der Tag nicht allzu fern, wo die Stra­
ßenbahn nur noch mit einer einzigen Linie geführt und 
solcherart als Kuriosum bestaunt wird; eine Tatsache, wie 
sie schon in zahlreichen anderen Großstädten der 
Welt beobachtet werden kann. Wie dem auch sei, die An­
zahl der das Salz des kriminalistischen Alltages bildenden 
Minuzien des täglichen Lebens wird mit der technischen 
Entwicklung und mit dem Anwachsen der Bevölkerungs­
massen nur eine Vermehrung, auf keinen Fall eine Min­
derung erfahren 12• 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Auszeichnung verdienter Gendormerieheomter 
durch den Bundespräsidenten 

Der Bundespräsident verlieh mii Entschließung vom 
18. Dezember· 1964 die

Silberne Medaille 

für Verdienste um die Republik Oesterreich dem Gcnd.­
Revicrinspcktor Johann Ha r r u c k  und die 

Bronzene Medaille 

für Verdienste um die Republik Oesterreich dem Gend.­
Patrouillenleiter J-osef Ki e w  e g sowie dem Gendarm 
J oscf J a n  u l i k. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11 Da der straßenbahnfahrschein keine öffentliche, sondern 
eine private Urkunde ist (im Gegensatz zum Fahrausweis der 
öBB), erfolgt im Fälschungsfalle, bei erweislicher Schädigungs­
absieht und einem die Verbrechensgrenze übersteigenden Wert 
von 1500 S, die strafrechtliche Ahndung nach § 201 a StG (straf­
bar nach § 202 ff. StG) als Verbrechen des Betruges, bei einem 
darunterliegenden Schadensbetrag nach § 461/197 StG als Ueber­
tretung des Betruges bzw. im unqualifizierten Bagatellfall und 
vorliegender Ermächtigung des Geschädigten (der Straßenbahn) 
nach § 467 b StG als Prellerei. Ist die Schädigungsabsicht aber 
nicht erweislich, bleibt die Tat nach dem öStG straflos. 

" Der Ende November 1964 im Zuge der Rationalisierung ein­
geführte sogenannte schaffnerlose Beiwagen beeinflußt die ge­
genständlichen Ausführungen in keinem Sinne, da es sich nur 
um eine Konzentration der Besitzer der diversen Zeitkarten auf 
einen Beiwagen, eben auf den schaffnerlosen Beiwagen, handelt. 
Es ergeben sich hiedurch auch für den Kriminalisten keine Neue­
rungen, da es diese verschiedenen Zeitkarten ohnedies schon ge­
geben hat, ebenso wie Schwarzfahrer, Fahrgäste ohne Fahraus­
weise. Ueberdies soll dem hiebei vermuteten Schwarzfahrer­
anstieg ohnedies durch eine verstärkte Tätigkeit der Kontrolle 
in der ersten Zeit entgegengewirkt werden. 

Zur Kousolitül zwischen Verholten und Verkehrsunloll im 
Sinne des § 4 Straßenverkehrsordnung 1960 

Von .GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Die Straßenverkehrsordnung 1960 verpflichtet im § 4 
„alle Personen, deren V e r  h a 1 t e n am Unfallsort m i t  
e ine m V e r k e h r s u n f a l l  i n  u r s ä c h l i c h e m  Z u­
s a m  m e n h a n  g steht", sofort anzuhalten, erforderlichen­
falls weitere Schäden zu verhüten und an der Feststellung 
des Sachverhaltes mitzuwirken (Abs. 1 lit. a bis c), ver­
letzten Personen Hilfe zu leisten (Abs. 2) sowie von dem 
Verkehrsunfall die nächste Polizei- oder Gendarmerie­
dienststelle zu verständigen (Abs. 2 und 5). Wesentlich für 
den Eintritt dieser Pflichten ist daher stets, daß das Ver­
halten der verpflichteten Person mit dem Verkehrsunfall 
„ursächlich" war; ist d'ies nicht der Fall, kann § 4 StVO 
auf sie keine Anwendung finden (bei VerkehrsunfäUen 
mit Personenschäden kann § 4 Abs. 3 StVO in Frage 
kommen). 

In der Praxis sind bei der Vielfalt der Lebenssachver­
halte in Einzelfällen Zweifel aufgetreten, ob ein bestimm­
tes Verhalten einer Person mit einem eingetretenen Ver­
kehrsunfall im Sinne des § 4 StVO ursächlich war oder 
nicht. Es soll daher im folgenden versucht werden,. den 
Begriff des ursächlichen Zusammenhanges, wie er im 
Sinne der genannten Gesetzesstelle zu verstehen ist, kurz 
zu erläutern. 

1. 

1. Da der Frage des ursächlichen Zusammenhanges (Kau­
salzusammenhanges) für die richtige Auslegung und An­
wendung des § 4 StVO von entscheidender Bedeutung ist, 
ist zu prüfen, was der Gesetzgeber mit dem Begriff des 
,,ursächlichen Zusammenhanges" eines bestimmten Verhal­
tens mit einem Verkehrsunfall meint, das heißt wann ein 
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für Heer, 

Jagd und Sport 

Zusammenhang der genannten Art zwischen Verhalten und 
Unfall besteht. Bevor auf diesen Begriff im Sinne des § 4 
StVO näher eingegangen wird, sind zum besseren Ver­
ständnis der nachfolgenden Darlegungen die verschiedenen 
Theorien des ursächlichen Zusammenhanges (sogenannte 
Kausalitätstheorien), wie sie die Wissenschaft und Recht­
sprechung entwickelt haben, zu umreißen, deren es im 
wesentlichen zwei ·gibt: 

a) Die A e q u i v a 1 e n z t h e o r i e (Bedingungstheorie,
Gleichwertigkeitstheorie) sieht ein Verhalten dann als Ur­
sache eines Erfolges an, wenn die Handlung nicht hinwe_g­
gedacht werden kann, ohne daß dieser Erfolg entfiele (so­
genannte „conditio sine qua non"). Dabei· werden alle Be­
dingungen (Ursachen) rechtlich gleich gewertet (sie sind 
einarul.ei; ,,äquivalent"). Die Bedingungstheorie gilt im 
Strafrecht. 

b) Die Ad ä q u a  n z t h e o  r i e (adäquate Kausaltheorie)
hingegen sieht als Ursache nur sÖlche Folgen des Verhal­
tens an, das generell geeignet ist, den konkreten Erfolg 
(hier: Verkehrsunfall) herbeizuführen, mit anderen' Wort•rn, 
mit dessen Eintritt nach allgemeiner menschlicher Lebens­
erfahrung gerechnet werden konnte, wobe,i es ausreichend 
ist, daß diese Eignung von jedem vernünftigen Menschen 
erkannt werden konnte, auch wenn sie im Einzelfall dem 
Täter nicht erkennbar war. Es kommt sohin darauf an, 
ob nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge der schädi­
gende Erfolg oder das Hinzutreten der weiteren Ursache 
als möglich zu erwarten war oder aber außerhalb jeder 
menschlichen Erfahrung lag, der Erfolg daher „atypisch" 
war; entferntere Ursachen scheiden aus. Ursache in die-
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sem Sinne ist nicht jede, sondern nur die dem Erfolg adä­
quate Bedingung. 

Eine Begebenheit ist dann adäquate Bedingung eines Er­
folges, wenn sie die objektive Möglichkeit eines Erfolges 
von der Art des eingetretenen generell in nicht unerheb­
licher Weise erhöht hat; bei der dahin zielenden Würdi­
gung sind lediglich zu berücksichtigen: 

aa) alle die zur Zeit des Eintrittes der Begebenheit dem 
einsichtigen Menschen (dem optimalen Beobachter) erkenn­
baren Umstände, und 

bb) die dem Setzer der Bedingung darüber hinaus be­
kannten Umstände _(sogenannte gemischte Adäquanztheorie 
oder Vereinigungstheorie). 

Diese Prüfung ist unter Heranziehung des gesamten im 
Zeitpunkt der Beurteilung zur Verfügung stehenden Erfah­
rungswissens vorzunehmen. Ursächlich im Rechtssinne ist 
nicht gleichbedeutend mit ursächlich im naturwissenschaft­
lich-philosophischen Sinne. Ein adäquater Kausalzusam­
menhang liegt demnach nur vor, wenn eine Tatsache im 
allgemeinen und nicht nur unter besonders eigenartigen, 
ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßigen Ver­
lauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen zur 
Herbeiführung de_s eingetretenen Erfolges geeignet war. 

Diese Adäquanztheorie findet im Zivilrecht Anwendung. 
Ihr kommt auch im vorliegenden Zusammenhang bei der 
Prüfung der Kausalitätsfrage nach § 4 StVO Bedeutung 
zu, weshalb sie eingehender dargestellt wurde. Ob nicht 
die Anwendung der Bedingungstheorie zweckmäßiger unci 
richtiger wäre, soll hier dahingestellt bleiben. 

2. Es gibt noch einige andere Kausalitätstheorien, wie die
R e  1 e v a n  z t h e o  r i  e (eine Spielart der Adäquanztheorie) 
und die sogenannten i n di v i d u ali s i e r e n d e n  T h e o-
r i e n. 

II. 

1. a) Bei der Auslegung des Begriffes des „ursächlichen
Zusammenhanges" im § 4 StVO ist die a d ä q u a t e  K a u­
s a l t h e o r i e  _(oben I lb) anzuwenden (vgl. Dittrich-Veit­
Schuchlenz, StVO 1960, Anmerkung 5 zu § 4; Dittrich, Die 
neue österreichische StVO [1961], S. 8), die zu einem en­
geren Anwendungsbereich der Vorschrift führt, als dies 
bei Heranziehung der Bedingungstheorie der Fall wäre. 
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Die deutsche Rechtsprechung und Lehre verstehen die Ur-
. sächlichkeit in der vergleichbaren Bestimmung des § 142 
StGB (Verkehrsunfallflucht) dagegen im Sinne der weiter­
gehenden Bedingungstheorie, die allerdings den Vorteil 
leichterer Handhabung hat als die schwierigere Adäquanz­
theorie. 

Aehnlich hat auch der Verwaltungsgerichtshof mit Er­
kenntnis vom 12.- Juli 1963, ZVR 1964, Nr. 68, ausgespr:ichen, 
daß mit einem Verkehrsunfall im ursächlichen Zusammen­
hang nur ein Verhalten stehen kann, das gemeiniglich oder 
doch leicht von einem Erfolg solcher Art begleitet ist. 

b) Die Vorschrift des § 4 StVO findet - hierauf ist
besonders aufmerksam zu machen, weil diese Unterschei­
dung �n der Praxis vielfach nicht beachtet wird - nicht 
nur auf Personen Anwendung, die den Unfall verschuldet 
oder mitverschuldet haben, sondern darüber hinaus auf 
alle jene Personen, deren Verhalten mit dem Verkehrs­
unfall in ursächlichem Zusammenhang steht. Die Begriffe 
des schuldhaften und (bloß) ursächlichen Verhaltens sind 
scharf voneinander zu trennen; auch ein Verhalten, das 
keinerlei Schuldvorwurf begründet, kann für einen ein­
getretenen Verkehrsunfall kausal sein und die im § 4 
StVO normierten Pflichten auslösen. Ob dem Verursacher 
eines Verkehrsunfalles ein Verschulden zur Last fällt, ist 
für die Anwendbarkeit der genannten Gesetzesstelle daher 
ohne Belang. 

So bezieht sich die genannte Bestimmung auch auf Fuß­
gänger, die völlig vorschriftsmäßig die Straße überquert 
haben, deren Verhalten aber den Lenker eines Kraftfahr­
zeuges zu einem Ausweich- oder Bremsmanöver veranlaßt 
hat, wodurch ein Verkehrsunfall entständen ist; ebenso 
werden Personen, die im Zeitpunkt des Unfalles die Straße 
nicht oder nicht mehr benützen, unter Umständen zum 
Personenkreis des § 4 Abs. 1 StVO zählen, beispielsweise 
dann, wenn sie vom Fenster eines an der Straße gelegenen 
Hauses einen Fahrzeuglenker mit einem Spiegel blenden 
und dadurch einen Verkehrsunfall herbeiführen, oder auf 
der Straße Oel oder dergleichen ausgießen, wodurch Fahr­
zeuge ins Schleudern kommen und eine Verletzung von 
Personen oder eine Beschädigung von Sachen entsteht; 
schließlich wäre auch noch der Fall der mitfahrenden Per­
son zu erwähnen, die den Lenker des Fahrzeuges in sei­
ne:r Aufmerksamkeit s-tört (ablenkt) und deren Verhal­
ten deshalb mit dem Verkehrsunfall in Zusammenhang 
gebracht werden muß (vgl. die Erläuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage 22 der Beilagen zu den stenogra­
phischen Protokollen des Nationalrates, IX. Gesetzgebungs­
periode, S. 52). Auch das Verhalten eines Telegraphen­
arbeiters, der einen Draht in den Verkehrsraum hängen 
läßt, steht mit einem darauf zurückzuführenden Unfall in 

ursächlichem Zusammenhang. Ebenso das Verhalten eines 
Autofahrers, der sich vorschriftsmäßig auf seiner rechten 
Fahrbahnseite fortbewegt, jedoch einen entgegenkommen­
den Kraftfahrer zum Ausweichen nach rechts veranlaßt, 
wodurch letzterer ins Schleudern gerät und an einen Rand­
stein prallt; auch wer einen anderen Straßenbenützer blen­
det oder durch Lärm erschreckt, wodurch ein Unfall ent­
steht, hat ·diesen verursacht. 

2. Maßgeblich ist allerdings immer, daß sich diese Per­
son des ursächlichen Zusammenhanges des mit einem Ver­
kehrsunfall stehenden Verhaltens auch bewußt ist oder den 
Umständen nach bewußt sein mußte, sei es, daß ihr Ver­
halten offenkundig war oder bloß nach den Erfahrungen
des täglichen Lebens zum Verkehrsunfall geführt hat; wer 
sich hingegen nicht bewußt ist, daß sein Verhalten am Un­
fallsort mit einem Verkehrsunfall -in ursächlichem Zusam­
menhang stand, wird unter den Voraussetzungen des § 4 
Abs. 3 StVO als Zeuge verpflichtet sein, Hilfe zu leisten 
(Lehne-Kammerhofer, StVO 1960, 2. Auflage 1961, S. 29 f.). 
Schwierigkeiten bereiten der Praxis manchmal die nicht 
selten vorkommenden Grenzfälle, insbesondere die Abgren­
zung des unter § 4 Abs. 1 StVO fallenden Personenkrei­
ses von dem unter § 4 Abs. 3 StVO fallenden. Nach einem 
Verkehrsunfall ist es für einen Beteiligten oft zunächst 
nicht feststellbar, ob sein Verhalten mit dem Unfall in 
einem ursächlichen Zusammenhang stand; eine derartige 
Feststellung wird in Grenzfällen erst dann möglich sein, 
wenn alle · für den Unfall maßgebenden Umstände, ins­
besondere die Annahmen, die für das Verhalten anderer 
Straßenbenützer ausschlaggebend waren, bekannt sind (vgl. 
Dittrich-Veit-Schuchlenz, Anmerkung 6 zu § 4). Die ge­
nannten Autoren erwähnen das Beispiel eines vorschrifts­
mäßig am äußersten Fahrbahnrand gehenden Fußgängers, 
der hinter sich den. Sturz eines Motorradfahrers bemerkt; 

der Fußgänger werde in diesem Fall keinen ursächlichen 
Zusammenhang seines Verhaltens mit dem Unfall finden, 
sofern ihm (zum Beispiel wegen Ohnmacht des Verletzten) 
nicht bekannt wird, daß der Kraftfahrer aus einer Kör­
perbewegung des Fußgängers die irrige Annahme abgelei­
tet hat, dieser wolle die Fahrbahn unvermutet überqueren. 

3. Kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Verhalten
und eingetretenem Verkehrsunfall liegt vor, Vvenn der Len­
ker eines überholten Fahrzeuges dem eines überholen­
den ein Handzeichen gibt und dieser nach dem Ueberhol­
vorgang sein Fahrzeug zu knapp wieder nach rechts lenkt, 
wodurch ein Unfall entsteht; eine solche Zeichengebung, 
die nicht Ursache des Verkehrsunfalles ist, ist allgemein 
üblich; der Lenker des überholten Fahrzeuges kann nicht 
mit der Möglichkeit rechnen bzw. nicht voraussehen, daß 
der Ueberliolende den Bestimmungen des § 15 Abs. 4 StVO 
zuwiderhandeln und nach dem Ueberholvorgang sein Fahr­
zeug zu knapp wieder nach rechts lenken würde (VwGH, 
12. Juli 1963, ZVR 1964, Nr. 68). In gleicher Weise hat den
Unfall nicht im Sinne des § 4 StVO verursacht, wer über­
holt wird, und der Ueberholende, weil er das Ueberhol­
manöver im unübersichtlichen Bereich einer Kurve durch­
führte, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusam­
menstößt. Die bloße Tatsache, daß jemand am Straßen­
verkehr teilnimmt, reicl1t zur Annahme des ursächlichen
Zusammenhanges nicht hin. Auch die bloße Tatsache .der
Ueberlassung eines Fahrzeuges an einen anderen begrün­
det kejne Ursächlichkeit für einen auf der Fahrt eingetre­
tenen Unfall, auch wenn der U.eberlasser selbst mitfährt.
Anders ist jedoch das Verhalten des mitfahrenden Fahr­
zeugbesitzers oder Vorgesetzten des Lenkers zu beurtei­
len, de,r diesem seine Fahrweise beeinflussende Anweisun­
gen erteilt oder das Fahrzeug dem alkoholisierten Fahrer 
überlassen hat, wodurch dann ein Unfall entsteht; das be­
schriebene Verhalten des Fahrzeugbesitzers bzw. des Vor­
gesetzten ist mit dem Unfall ursächlich. 

III. 

Das Verhalten einer Person „a m u·n f a 11 s o  r t" muß 
mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhang 
stehen. Der Begriff des Unfallsortes darf hiebei nicht zu 
eng verstanden werden. Unfallsort ist nicht ein koordi­
natenmäßig feststellbarer Punkt, sondern auch dessen un­
mittelbare Nähe, so daß hie2tr beispielsweise auch ein nahe­
gelegener Ort gerechnet werden muß, von dem ein Stein 
losgelöst' wird, der auf die Fahrbahn fällt und dort Ur­
sache eines Verkehrsunfalles ist; dagegen nicht eine wei­
ter entfernte Mechanikerwerkstätte, in der ein Fahrzeu" 
unsachgemäß repariert wurde (vgl. Lehne-Kammerhofe;, 
S. 29). Hieher ist auch der Fahrzeugbesitzer zu rechnen, 
der einen Fahrer mit einem vorschriftswidrig ausgerüsteten 
oder beladenen oder einen übermüdeten Lenker auf die 
Reise schickt, auf der sich dann ein Unfall ereignet; auch 
in diesem Fall kann - ähnlich w1e bei dem Beispiel 'der 
Mechan�kerwerk�tätte - § 4 StVO in Ansehung des Fahr-
zeugbes1 tzers keme Anwendung finden. 

Rückkehr von zehn Beamten des Zypern­
konlingents 

Von Gend.-Oberleutnant GERHARD BERGER derzeit . 
Bundesministerium für Inneres, Gendarmeri�zentral­

kommando 

Am 27. Dezember 1964 kehrten zehn Beamte des öster­
reichischen Gendarmerie-Poliz2i-Kontingents auf Zypern in 
die Heimat zurück. Die „Heimkehrer" wurden auf dem 
Flughafen Schwechat von Ministerialrat Dr. S e i  p k -;i und 
Gend.-General Dr. F ü r  b ö c k begrüßt. Nach der offiziellen 
Begrüßung konnt�n die . zehn Beamten nach langer Tren­
nung ihre Familien wiedersehen, es gab da und dort 
Kindertränen der Freude darüber, daß der langersehnte 
,,Papa" wieder daheim war. 

Der Rückflug von Nikosia wurde zuerst mit der Kurs­
maschine, einer Comet 4 B der Cyprus Airways, und ab 
Athen mit einer Caravelle der AUA durchgeführt. Es wai; 
für die österr�ichischen Beamten ein erstes „heimatliches 
Gefühl", als sie in der ADA-Maschine von einem öster­
reichischen Team von Stewardessen in der lang entbehrten 
,,Landessprache" begrüßt wurden. 

Im Anschluß an die verkürzten Paß- und Gepäcks­
formalitäten wurden die Heimkehrer in die Marokkaner-

Begrüßung der „Heimkehrer" auf dem Flugplatz 'in Schwechat 
durch Gend.-General Dr. Johann Fürböck und Min.-Rat 

Dr. Seipka 

k�serne gebracht, wo die letzte „Amtshandl�ng" dieses 
Emsatzes vorgenommen wurde: die Abrechnung. 

Der Rückkehr vorangegangen war eine schlichte Weih­
nachtsfeier im österreichischen Quartier in ·Nikosia dem 
Louis-Hotel. . 

Ein Christbaum; weihnachtliche Lieder und Sprech­
parbietungen zauberten echte Weihnachtsatmosphäre in 
den Raum, obwohl. die Witterung alles andere als weih­
nachtlich, war, derln es herrschte noch Sonnenschein bei 
Temperaturen, die auch das Baden im ·Meer ermöglichten. 

De� Autor möchte au� diesem Wege allen in Zypern 
verbliebenen Gendarmerie- und Polizeibeamten das er­
denklich Beste für' den weiteren Einsatz wünschen. Er 
n:öchte . aber auch nochm_als die Kameraden in Zypern 
bitten, 1m Namen der Heimgekehrten den Freunden und 
Bekannten des österreichischen Polizeikontingents für die 
jederzeit erwiesene Gastfreundschaft zu danken. 

Gend.-Konlrollinspeklo� i. R. Josef Wilzeneder t 
Von Gend.-Bezirksinspektor KARL BOHNSTINGL 

Bezirksgendarmeriekommando Jennersdorf 
Am 26. November 1964 wurde Gend.-Kontrollinspektor 

i. R. Josef W i t z e n  e d e r, zuletzt Bezirksgendarmeriekam­
mandant in Jennersdorf, Burgenland, am Ortsfriedhof in 
Neuhaus am Klausenbach zur letzten Ruhe bestattet. 

Trauergäste aus deri umliegenden Gemeinden, der Stell­
vertreter des Landesgendarmeriekommandanten Gend.­
Major Michael L e h n e  r, der Gendarmerieabteilungskom­
mandant Gend.-Maj-or Nikolaus P i  r c h, Gendarmerie­
beamte aus den Bezirken Jennersdorf, Güssing, Oberwart 
den nördlichen Bezirken des Burgenlandes und der an� 
grenzenden SteiermarK sowie Vertreter von Behörden der 
Zollwache und viele andere gaben dem Verstvrbenen' das 
letzte Geleit. 

Im ersten Weltkrieg gehörte Witzeneder dem k. u. k. In­
fanterieregiment 59 an. Im Jahre 1921 trat er in die öster­
reichische Bundesgendarmerie ein und meldete sich zur 
Dienstleistung im Burgenland. Bis zum Jahre 1938 wurde 
er mit mehreren Belobungszeugnissen und der Silbernen 
Verdienstmedaille ;rnsgezeichnet. Nach dem 13. März 1938
wurde er zunächst außer, Dienst gestellt und in der F-olge
aus der Gendarmerie entlassen. 

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg wurde Witzen­
eder wieder in Dienstverwendung genommen. Er hat sich 
unter den schwierigsten Verhältnissen dieser Zeit aus­
_geze\chnet bewährt. Er wurde bereits Jahre vor seiner im 
Jahre 1960 erfolgten Versetzung in den dauernden Ruhe­
stand mit der Goldenen Medaille für ·ve·rdienste um die 
Republik Oesterreich ausgezeichnet. 

Am offenen Grabe sprach der Gendarmerieabteilungs­
k _ommandant Maj0r Pirch im Namen des Landesgendar­
meriekommandos für das Burgenland Worte des Dankes, 
der Anerkennung und des Abschiedes. Mit dem Lied vom 
guten Kameraden, intoniert.,, von der Musil{kapelle des ' 
Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland, nah­
men die Kameraden, Angehörigen, Freunde und Bekannten 
Abschied von dem Verblichenen. 
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Informationen beim Fach-
handel oder Generalrepräsentanz: 

PROSENBAUER & CO. 
Wien XX, lnnstraße 23- 25 

Tel. 35 36 21 

Übernahme eines neuerbauten Cendarmerie­
gebüudes 

V,on Gend.-KJntrollinspcktor ALBERT LORENZ, 
Bezirksgcndarmcriekommandant in Jennersdorf 

Am 9. Dezember 1964 fand die feierliche Uebergabe des 
neuen Gendarmeriegebäudes in Neuhaus am Klausenbach 
statt, an der Gendarmeriezentralkommandant General 
Dr. Johann F ü r  b ö c k, der Landesgendarmeriekomman­
dant für das Burgenland Gend.-Oberst Ing. Edgar W i t z ­
m a n  n, der Gendarmerieabteilungskommandant Gend.­
Major Nikolaus P i  r c h, der ökonomische Referent Gend.­
Major Ignaz E h r e n b e r g e  r, von der Sicherheitsdirektion 
Polizeikommissär Franz H i  11 i n  g e r, von der Landes­
regierung Baurat Franz B a u e r  und Dipl.-Ing. G n e i s  z, 
der Bezirkshauptmann Regierungsrat Dr. Anton S t i f t e r, 

die Gemeindevertretung von Neuhaus mit Bürgermeist-er 
W a g n e r  an der Spitze, die Würdenträger der katholi­
·schen und evangelischen Konfession, der Bezirksgendar­
meriekommandant des Bezirkes Jennersdorf Gend.-Kon­
trollinspektor L o r e n z  sowie die Beamten der Gen­
darmerieposten Neuhaus und Kalch teilnahmen.

Die Bestrebungen, in Neuhaus am Klausenbach neue 
Amtsräume für den Gendarmerieposten zu schaffen, gehen 
schon auf das Jahr 1952 zurück. Aktuell wurde das Thema 
jedoch erst, als in der Gemeinderatssitzung vom 9. April 
1961 der Ankauf eines Bauplatzes für die Errichtung eines 
Gendarmeriegebäudes beschlossen wurde. Nachdem auch 
die Zusicherung des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau gegeben war, nahm das Bauprojekt kon­
krete Formen an. 

Am 14. Februar 1962 erging vom Ministerium der Auf­
trag an das Landesbauamt in Eisenstadt zur Erstellung 
eines Bauplanes für das Gebäude. 

Nach Erledigung aller notwendigen Vorarbeiten konnte 
im Mai 1962 mit der Ausführung des Baues begonnen 
werden, und im November 1964 waren die Arbeiten voll­
endet, so daß am 9. Dezember 1964 die Einweihung und 
die Uebergabe stattfinden konnte. 

Neben den Dienst- und 
Genclarmeriebeamten zwei 
fügung. 

Kanzleiräumen stehen 
Naturalwohnungen zur 

den 
Ver-

Seit dem Jahre 1945 war der Gendarmerieposten Neu­
haus am Klausenbach im Gemeindebau in Neuhaus not­
dürftig untergebracht. 
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN 

J. Was bedeutet NATO?
2. Was ist Legalität?
3. Wie nennt man die Anerkennung

und Duldung der Anschauung an­
derer? 

4. ·was war oder ist der Bund­
schuh? 

5. Nach welcher Straße in Lon­
don wird das britische Auswärtige 
Amt benannt? 

6. Ein berühmter Herrscher war
Schiffszimmermann in Holland. Wie 
hieß er? 

7. Wie heißt die Hauptstadt der
Türkei? 

8. In Südamerika gibt es drei
große Flüsse. Sie sind 5500, 3900 und 
2370 Kilometer lang. Wie heißen sie?_ 

9. Wie heißen die drei größten
Flüsse Rußhnds? 

10. Wo liegt der Titicaca�See?
11. Was ist ein Kudu?
12. Was ist eine Myrte?
13. Wie bezeichnet man abgestor­

bene 'Baumrinde? 
14. Was versteht man , unter Le­

gumin? 
15. Nennen Sie die schnellsten

Vögel. 
Hi. '\Vas versteht man unter „Fauna"? 
17. Wie heißt der Viehhirte in Ar­

gentinien? 
18. Wie nennt man in Nordamerika

das Grasland? 
19. Wie heißt in Nordamerika eine

Viehfarm'! 
20. Welches Säugetier lebt am

längsten? 

Die in Europa und Nordamerika 
gefundenen Felsblöcke, die in Grö­
ßen bis zu 17 Meter Länge bekannt 
sind, die , ....... , .. " oder „Find-
linge", sind. von Eiszeitgletschern 
über w�ite Strecken befördert wor­
den, so von Skandinavien nach 
Norddeutschland. 

DENJ{SPO� 
Bald läufst du auf mir, als wär ich 

von Stein. 
Bald lauf ich selber, als wär ich 

ganz Bein. 
Bald ruh ich gar friedlich und dehne 

mich breit, 

Bald tob ich als wie mit mir selber 
im Streit. 

Bald flieg ich hinauf in das lustige 
Blau, 

Bald fall ich herab auf die 
blumige Au. 

Bald seh ich aus wie der niedlichste 
Ball, 

Bald schein ich ein Bild vom 
unendlichen All. 

lflerNardtJs? 
Dieser deutsche Gelehrte hat eine 

Entdeckung gemacht, die weit über 
s€:in eigentliches Gebiet hinaus neue 
Wege wies und umwälzend wirkte. 
Er veröffentlichte diese Entdeckung 
l!l95. 

Der Gelehrte wurde 84� �eboren

PHOTO-QUIZ 

Neben den weltlichen Prachtbauten 
der Schlösser und Paläste waren 
und sind noch immer monumentale 
Kirchen Symbole ihrer Epoche. Da 
baute man wuchtig und übe>rschwäng­
lich, dann hochaufragend in spitzen 
Bögen, dann wiederum zierlich und 
subtil mit vielen Schnörkeln an den 
Fassaden. 

Die im Bild gezeigte Kirche (1663 
bis 1675) ist zwar nicht das Wahr­
zeichen dieser Stadt, doch versäumt 
es selten ein Fremder, die Kunst des 
Baumeisters zu bewundern. 

Die Kirche heißt . . .  und steht in 
a) Wien, b) München, c) London.

und. starb 1923. Seine Entdeckung 
trug ihm 1901 den Nobelpreis ein. 
Die Entdeckung wirkte sensationell 
und dies führte dazu, daß von ihr, 
bevor ihre letzten Wirkungen fest­
gestellt waren, ein allzu ausgiebiger 
Gebrauch gemacht wurde, der viel­
fach schwere Schädigung hervorrief. 

Der Name dieses großen Gelehrten 
ist nicht nur jedermann bekannt, 
sondern so sehr in den Spnch­
gebrauch übergegangen, daß nach 
ihm neue Worte, Hauptworte und 
Zeitworte, gebildet wurden. 

• 
Das älteste (seit 1863) und ausge­

dehnteste -unterirdische Eisenbahn­
netz der Erde mit einer Gesamt­
streckenlänge von 407 lan befindet 
sich in London. 478 Züge, die 3300 
Waggons umfassen, befördern jähr­
lich 669 Millionen Fahrgäste. Ein 
Tagesrekord wurde am 8. Mai 1945 
mit 2,073.134 Personen verzeichnet. 
Die größte Tiefe der Anlage beträgt 
60,52 m. 

„Der beste Kompaß ist die 
Wahrheit" 

Aus dem Tagebuch des Unter­
suchungsgefangenen Werner Eckei 

Ich habe es über mich gebracht, 
meinen Eltern aus der Zelle zu 
schreiben und sie um Verzeihung zu 
bitten. Ich habe sie auch gebeten, 
allen Menschen, die mir trotz allem 
noch ein gutes Angedenken bewahrt 
haben, dafür zu danken. Vater wird 
am Donnerstag nicht an der Ver­
handlung teilnehmen. Gott sei Dank! 
Ich will diese Sache hier allein aus­
fechten, denn ich allein bin ja auch 
schuldig geworden. Da soll niemand 
kommen; um mir ein Stück dieser 
Schuld abzunehmen. Die Mutter darf 
sich nicht anklagen. Sie ist uns im­
mer ein gutes Vorbild gewesen. Hät­
ten Wir unser Leben in gleicher 
Bescheidenheit eingerichtet wie sie, 
säße ich nicht hier. 

,,Kinder des Sturms" seien wir, 
hat der gute alte Lehrer Jochims 
gesagt. Er findet immer so schöne 
Namen für die Dinge, die das innere 
Wesen treffen. Ja, wenn wir nun 
aber einmal in diesen Sturm hinein­
geraten sind, wir Kfnder des letzten 
Krieges, und von ihm an fremde 
Ufer geworfen worden sind, dann 
müssen wir uns dort auch bewähren. 
Wer im Sturm groß geworden ist, 



darf ihn ni-cht immer nur ankla­
gen und beklagen wollen. Er muß 
lernen, in ihm zu leben. Wir haben 
das doch bei Ihnen gelernt, lieber 
Herr Lehrer Jochims! Wir haben 
uns nur nicht immer danach ge­
richtet. Das ist es. 

Ich soll vor das Jugendschöffen­
gericht gestellt werden, weil ich noch 
nicht volljährig bin. Ich kenne mich 
da nicht aus. Aber es wird sch:m 
richtig so sein . .  Der Wachtmeister 
hat mir gesagt, es sei mancher hier 
im Untersuchungsgefängnis, um den 
es . viel schlimmer aussieht als um 
mich. ,,Wir haben einen Sechzehn­
jährigen hier", hat er erzählt, ,,von 
dem könnten noch alte Gangster ler­
nen, so ausgekocht ist der!'· Was 
seine Mutter wohl dazu sagen mag? 

Donnerstag vormittag. In einigen 
Stunden werde ich vor dem Richter 
stehen. Gerade hat mir der Wacht­
meister noch einen Eilbrief der Mut­
ter gebracht. Wie schön, es geht 
ihr wieder besser! .,Gott . schütze 
Dich, mein Werner!" hat sfe mir 
geschrieben. ,,Wir werden mit unse­
ren Gedanken bei Dir sein und Dir 
helfen, stark zu sein in der Verhand­
lung. Sage die Wahrheit, mein Junge, 
denn Du kannst dem Schicksal doch 
nicht ausweichen. Es holt uns im­
mer wieder ein. Komme uns gesund 
und bald zurück! Vater und ich war­
ten auf Dich. Deine Mutter." 

„Eckei, es ist soweit!" sagt der 
Wachtmeister, als er mich am Nach­
mittag holt. ,,Ja, 'Herr Wachtmeister! 
Ich bin nun ganz ruhig. Meine El­
tern werden bei der Verhandlung 
nicht dabei sein. Das jedenfalls kann 
ich ihf)en ersparen!" - ,,Laß Dir das 
eine Lehre sein, mein Junge! Es 
lohnt sich nicht, das Gesetz zu bre­
chen! Es gibt überall Mauern und 
Gitter. Aber es ist doch schöner, in 
Freiheit zu letien, und sei diese noch 
so armselig." Es steigt heiß in mir 
auf. Plötzlich spüre ich eine unbän­
dige Sehnsucht, diese Fesseln, die 
mir durch meine eigene Schuld an­
gelegt wurden, zu sprengen. ,,Icl'l will 
hinaus! Laßt mich hinaus!" - ,,Wie 
beliebt?" fragt der Wachtmeister und 
blickt mich erstaunt an. ,,Ach, ent­
schuldigen Sie, bitte! Ich habe wohl 
eben mit mir selbst gesprochen!" -
„Ruhig Blut, mein Junge! Ohren steif 
halten, jetzt kommt es drauf an! Die 
Wahrheit ist der beste Kompaß! Da 
kann nichts schiefgehen!" - ,,Danke, 
Herr Wachtmeister! Ich will daran 
denken!" 

Es geht jetzt die langen Korridore 
entlang. V:;r uns geht ein anderer 
Wachtmeister, der einen Häftling in 
seine Zelle bringt. Wir biegen jetzt 
in einen anderen Gang hinein. Alle 
Korridore liegen hier unter der Erde. 
Jetzt betreten wir einen kleinen 
Raum. Der Wachtmeister blickt durch 
eine Tw- und sagt dann: ,,Wir müs­
sen noch einen Augenblick. warten! 
Glück gehabt, mein Lieber, daß Du 
vor dieses Schöffengericht kommst!" 
- ,,Wieso, Glück gehabt?" - ,,Die­
ser Richter urteilt sehr menschlich.
Das heißt natürlich nicht, daß er die
Strolche laufen läßt. Aber er hat
ein Herz. Und das ist viel wert!" -
„Ja, das ist viel wert!" wiederhole
ich mechanisch. Aber ich denke nicht

II 

an ihn. Ich kenne ihn nicht, und er 
kennt mich auch nicht. Er wird eine 
Akte vor sich liegen haben und 
dann versuchen, sich ein Bild von 
mir zu machen. Ich werde ihm seine 
Arbeit nicht schwer machen. 

Da wird die Tür geöffnet. ,,Los, 
Ecke!!" stößt mich der Wachtmeister 
an. Dann betreten wir gemeinsam 
den Gerichtssaal. Hans Bahrs 

� ß UN.TE 1� 

�eschitihfM 
„Na, mein lieber Rudi, ich habe 

dich ja schon lange nicht mehr ge­
sehen? Was war denn mit dir bloß 
los?·' 

,,Weißt du, ich bin auf einer Bana­
nenschale ausgeglitten, und zwar 
direkt vor dem Stepl'lansdom, und 
bin dann drei Wochen gelegen!" 
1 „Das ist ja ein ganz tolles Ding", 

staunte Graf Bobby ganz ·entrüstet, 
„und da hat dich mitten im Herzen 
Wiens niemand aufgehoben?" 

* 
„Frau Knallig", trumpft Frau 

Raffke beim Kaffeekränzchen auf, 
,.mein neues Badezimmer müssen 
Sie unbedingt einmal · sehen. Ein 
echtes italienisches Marmorbassin, 
dann echte goldene, mit zahlreichen 
Brillanten besetzte Wasserhähne und 
an den Wänden ringsum Fresken. 
Ich kann Ihnen nur sagen, ich freue 
mich immer wie eine Schneekönigin 
auf meinen Badetag jeden Monats­
letzten." 

* 

Ein _Professor der Astrologie htilt 
seiner Frau einen Vortrag: ,,Was 
sind alle Höchstleistungen der Ge­
schwindigkeit, wie sie Auto, Flugzeug 
usw. erreicht haben, wenn man sich 
ve'rgegenwärtigt, 'daß ein Meteor mit 
einer Schnelligkeit von Tausenden 
von Kilometern durch das All rast!" 

„Ph, auch 'ne Leistung!" sagt sie 
geringschätzLg. ,,Wenn's doch bergab 
geht!". 

Ein Mann nimmt den Omnibus und 
sieht an der Front eines Hauses eine 
Uhr, die 9.30 anzeigt. Zwei Straßen 
weiter bemerkt er eine Uhr, die 
9.15 angibt. 

„Verflixt ", sagt der Mann, ,,jetzt 
habe ich den Omnibus nach der fal­
schen Richtung genommen!" 

* 

„Und wenn Sie unterwegs meinem 
Stier begegnen, dann kriegen Sie 
sogar noch den 4-Uhr-Zug." 

* 
Frau Quiesel sucht den berühmten 

Maler auf. ,,Meister", zwitschert sie, 
„ich möchte gerne ein hübsches und 
ähnliches Bild von mir haben." 

,,Geht in Ordnung", sagt der Mei­
ster und betrachtet nachdenklich 
seine Auftraggeberin. Dann fragt er: 
„Und wann sollen die beiden Bilder 
fertig sein?" 

* 

Kumar zu seinem Freund Amin: 
„Dir fehlen zu einem komplctteri 
Esel nur noch die Hörner." 

„Sehr freundlich! Seit wann hat 
denn aber ein Esel überhaupt Hör­
ner?" 

,.Na also, dann fehlt ja bei dir gar 
nichts mehr!" 

* 

Schaffner: ,,Sie müssen den Hund 
aber vom Sitz nehmen, meine 
Dame!" 

Reisende: ,,Ich denke gar nicht 
daran. Ich habe für den Hund eine 
Fahrkarte gelöst, also darf er einen 
Sitzpla!z beanspruchen." 

Schaffner: ,.Dann muß er aber die 
Füße vom Sitz nehmen!" 

* 

,,Ich möchte einen Globus!" 
lächelte Graf Bobby die Verkäuferin 
an. 

„Sehr wohl, Herr Graf, hier haben 
wir ein� Auswahl in allen Größen!" 

,,Oh, die sind mir alle zu groß", 
erwiderte Graf Bobby, ,,ich möchte 
einen, wo nur Wien drauf ist!" 

,,Ach, Emil", schluchzt sie an sei­
ner Brust, ,,meinem · Vater bist du 
leider gar nic'ht sympathisch." 

,,Das macht nichts, mein Schatz! 
Auch dich kann meine ganze Fa­
milie nicht ausstehen." 

* 

„Als ich dir die zwanzig Dollar 
lieh, sagtest du, du hättest das Geld 
nur für kurze Zeit nötig. Inzwischen 
ist aber schon ein halbes Jahr ver­
gangen." 

„Ich habe das Geld aber wirklich 
nur eine halbe Stunde gehabt!'· 

* 

Professor Heim konnte sehr zer-· 
strE'ut sein. Einen Tag vor seinem , Er: ,,Ich vermag in Ihren Augen

Urlaub kam er wie gewohnt zu sei- zu lesen, was Sie von mir denken."
nem Zeitungshändler, um seine Zei- Sie: ,.D9nn ml'.lß ich Sie _vielmals
tung zu erstehen. um Entschuldigung bitten." 

,,Ach", sagte er schon im Wegge­
hen, ,,ich fahre ein paa;r Tage auf 
Url;:,ub. Geben Sie mir doch auch 

gleich die Zeitungen von morgen 
und übermorgen mit." 

* 
Ein Wintersportler fragte einen 

Bauern: ,,Erreiche ich wohl den 
5-Uhr-Zug noch, wenn ich quer über
diese Wiese laufe?"

,,Bestimmt!" meinte der Bauer ge­
mütlich und zog an seiner Pfeife. 

* 

„Hat der gestrige Sturm auch bei 
Ihnen große Verwüstungen angerich­
tet?" 

„Ja, er hat fast das ganze Haus 
abgetragen nur die Hypotheken 
nicht." 

„Aha, dein Chef ist jetzt ein ganz 
anclerer, nachdem du ihm ordentlich 
deine Meinung gesagt hast?" < 

,,Das kann man wohl sagen! Ich 

Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Kreuzworträtsel 

Waa grech t: 1. Miete, 4. Män­
nername, 8. Schutzheiliger Böhmens, 
11. Gutschein, 13. Bergweide, 14. Ge­
tränk, 16. Fischfanggerät, 18. südlän­
disches Haustier, 20. Festsaal, 22.
Stadt in Nordafrika, 23. Monat, 24.
Farbe, 26. Laubbaum, 28. Testaments­
vollstrecker, 31. Schiffsseite, 33. 

Schwur, 34. Pelzart, 35. Frauenname, 
37. germanisches Schriftzeichen, 38
Sumpfgras. f 

S e n k  re c h t: 2. Fluß in Tirol, 3. 

Holzstück, 4. Nährmutter, 5. persön­
liches Fürwort, 6. Bühnena_ufzug; 7. 
eine der Gezeiten, 9. Frauenname, 10. 
Stadt in Thüringen, 12. · Aufsicht, 15. 
Kegelschnitt, 16. Blutstiller, 17. Hin­
terhalt, 19. Nebenfluß des Arno, 21. 
persönliches Fürwort, 24. Edelmetall, 
25. Kunstrichtung, 27. Widerhall, 29.
skandinavische Miinze, 30. Blutgefäß,
32. australischer Straußenvogel, 34.
Märchenfigur, 36. Vorw<?rt. 

Walter R o d  1 a u  e r, Telfs 

Zahlenrätsel 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7
3. 10 13 g 14 5 3 6 4 7 10
4. 14 3 t2 15 3 8 12 10 7 9 
5. 3 16 12 8 6 9 12 7 10 8
6. 9 3 15 7 4 4 12 14 7 10
7. lG 3 6 11

? 
•J 4 4 3 10 8 

8. 7 2 2 7 10 16 13 1 7 10
9. n 7 17 13 2 6 8 12 \ 13 10

10. 12 4 13 2 3 8 13 9 ' 7 10 

11. 7 g 4 8 1 7 116 6 g 8
12.•- 18 7 10 14 7 19 9 7 12 4 
13. -- 13 g 12 13 l'.) 10 7 16 7 2 

1. Stadt im Erzgebirge. 2. Pflanze.
3. Stadt in Mitteldeutschland. 4. Hun-

aröeite jetzt bei einer anderen 
Firma." 

* 

,,Was, du ziehst schon wieder um? 
Vor acht Tagen bist du doch erst in 
, dein jetziges Zimmer gezogen?" 

,,Ja, die Wirtin ist zu neugierig. 
Alle Tage fragte sie, wann ich die 
Miete bezahle." 

* 

Der Schüler kam von der Prüfung 
nach Hause. 

„Ha Et du bestanden?" fragte der 
Vater. 

Trauriges Kopfschütteln: ,,Nein. In 
allem habe ich versagt, nur nicht in 

deart. 5. Reifeprüfling. 6. Aegypti-
sehe Dynastie. 7. Französischer 
Schriftsteller, gest. 1893. 8. Teil des 
Armes. 9. Umwälzung. 10. Elektri-
scher Nichtleiter, Mehrzahl. 11. Bib-
liscbes Vorrecht: 12. Parallelkreis zum 
Aequator. 13. Sternnebel. 

An Stelle der Ziffern sind die ent-
sprechenden Buchstaben- der Wör-
ter obiger Bedeutung einzusetzen. So-
dann nennen die erste und fünfte 
Buchstabenreihe (nach abwärts ge-
lesen) ein Wort für Bauprojekte der 
Gendarmerie. 

Geographie." 
,,VVaaaaas?" 
„Ja, in Geographie hat man mich 

Flicht geprüft." 
* 

Sie: ,,Um was wetten wir?" 
Er: ,,Das überlaß ich dir!" 
Sie: ,,Schön, gewinne ich, dann 

treffe ich die Auswahl, gewinnst du, 
dann suchst du mir etwas aus." 

* 

Eine Dame stand als Zeugin v:n· 
Gericht. A]s sie ihr Alter angeben 
sollte, zögerte sie. Da sprach der 
Richter: ,,Es nützt doch nichts, wenn 
sie so lange mit der Antwort war-

. .. daß man einen gültigen Tref­
fer beim Fechten Touche nennt. 

... daß ein Tennisnetz 0,965 m hoch 
sein muß. 

... daß der Name Rugby von der 
englischen Universitätsstadt ·Rugby, 
wo 1823 das Rugbyspiel entstand, 
stammt. 

. .. daß man einen Wasserfall, bei 
dem das Wasser absatzweise herab­
stürzt,• Kaskade nennt. 

... daß man die durch Gletscher 
und Inlandeis aufgehäufte Masse von 
Felsblöcken und Geröllschutt Moräne 
nennt. 

... daß Bartolomeu Diaz 1480 als 
erster , den afrikanischen Kontinent 
umschiifte. 

... daß man das Unterzeichnen 
eines Kunstwerkes mit seinen Na­
men signieren nennt. 

... daß man den kalten Nordost­
wind an der Adria Bora nennt. 

... daß die Meerenge zwischen 
Asien und Amerika Behringstraße 
heißt. 

... daß Calais 1347 bis 1558 ein eng­
lischer Hafen war. 

Auflösungen der Rätsel aus der 
Jänner-Nummer 

Wie, wo, wer, was? 1. In Leipzig. 2. 

Rom. 3. a) eine geometrische Figur; b) 
Sonnen- und Mondfinsternis; c) der 
größte Kreis am Himmel, in dem die 
scheinbare Bewegung der Sonne im 
Laufe eines Jahres vor sich geht. 4. Je­
des Jahr einmal. 5. Ja. 6. Die Hagebutte. 
7. Nein. 8. Ein friesischer Branntwein aus
Wacholderbeeren. 9. Aus dem gleichna­
migen Dorf in der französischen Nor­
mandie. 10. Agamemnon. 11. Hildebrand. 
12. Jason. p. Bei dem Schmied Mime. 14. 

Mimung. 15. Volker. 16. 20 Seemei'l.en in 
der Stunde (1 Seemeile = 1,852 km). 17. 

Genau über dem magnet'ischen Nordpol 
bei einer frei aufgehängten Kompaßnadel. 
18. Gangway. 19. Havarie. 20. Heck.

Wie ergänze ich's? Die Tsetsefliege.
Denksport: Die Augen.
Wer war das? Puccini - La Boheme.
Photoquiz: London-Greenwich.
Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t :

1 Basel, 7 Sahne, 11 Ast, 12 Nab, 13 Re, 
14 Ergo, 16 Brav, 18 He, 20 EO, 22 Et, 24 

Name, 25 Aarau, 28 Alle, 29 Met, 31 Lau, 
32 Aga, 33 Are, 34 IHS, 36 Fan, 38 Nah, 
39 Ire, 40 Ate, 41 Run, 43 Olf, 45 IRO, 46 

Sau, 47 Oil, 49 Ran, 51 Not, 52 Asta, 53 

Fauna, 55 Kant, 57 Pi, 58 Bi, 60 ON, 62 

Tito, 64 Schi, 65 NR, 66 Lie, 68 Mus, 69 

Flora, 70 Erato. 
S e n k  r e c h t  : 1 Baron, 2 Ase, 3 St, 

4 Lore, 5 Ito, 6 Lab, 7 Saat, 8 HN, 9 Nah, 
10 Ebene, 15 Goa, 17 Reu, 19 Imme, 21 

Era, 23 Plan, 26 Als, 27 Auf, 28 AG, 30 

Tirol, 32 Anton, 35 Hel, 37 Aar, 42 Note, 
44 Fra, 45 Inn, 46 Stab, 48 IA, 50 Aus, 52 

Adolf, 53 Fit, 54 Abc, 56 Torso, 57 Pisa, 
59 Ihre, 61 Nil, 63 Olm, 64 Set, 65 Nut, 
67 EG>, 68 Ma. 

ten. rn deF Zwisc:henzeit werden sie 
doch noch älter." 

„Hat der Herr, den Sie mir so 
warm als Teilhaber empfohlen ha­
ben, auch keine Schulden?" 

„Da kör.men Sie ganz beruhigt 
sein: Nicht eimen Dollar! Dem pumpt 
nämlich kein Mensch etwas." 

III 
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„Du, mit deinem ganz großen Geschäft! Nicht ein Stück 
haben wir verkauft!" 

Die sprungh:tfte Entwicklung macht es nötig, auch die letz-· 
ten Errungenschaften heranzuziehen. Ein besonders Schnel­
ler übernahm von den Düsenflugzeugen das Bremsen mit-

M B 1 L D 

„Das also ist der große Wagen, von dem Sie mir den 
ganzen Abend erzählt haben!" 

/ 

____________ te_I_s_F_a _lls_c_hi_._rm_. ___________
1 Man war von der Markierung der' Pisten begeistert. Wer 

,,Merkwürdig, nicl1t wahr? Ich kenne ihn auch nicht!" 

IV 

die Verkehrszeichen beherrschte, der brauchte nur noch 
,eine Bretteln auch beherrschen, dann konnte ihm fast 

nichts mehr passieren. 

„Ich wollte Ihnen nur sagen: Das Strafmandat, das Sie mir 
gestern gegeben haben, habe ich bezahlt!" 

ENTSCHEIDUNGEN. 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck <'erboten 

§ 337 lit. c StG: D,er Täter braucht keine bestimmte Kennt­
nis vom Eintritt eines Unfalles zu haben, es genügt,
wenn er dies annimmt oder annehmen konnte.
Wie der OGH in wiederholten Entscheidungen zum

Ausdruck gebracht hat, ist zur Herstellung des Tat­
bestandes nach dem § 337 lit. c StG eine bestimmte Kennt­
nis vom Eintritt eines Unfalles nicht erforderlich. Es ge­
nügt vielmehr, daß der Täter annimmt (bewußte Fahr­
läss;gkeit) oder doch im Hinblick auf ciie von ihm wahr­
genommenen Umstände bei erforderlicher Aufmerksam­
keit annehmen konnte (unbewußte Fahrlässigkeit),. cs 
könnte ein Unfall stattgefunden h�ben. 

Vorliegend war nach den Urteilsfeststellungen die Wind­
schutzscheibe des Pkw des Angeklagten beschlagen und 
nur im Bereich des Scheibenwischers frei. Die Sichtver­
hältnisse waren infolge des herrschenden Schneetreibens 
und der einbrechenden Dunkelheit schlecht. Hiezu kommt 
noch, daß der Angeklagte ein Ueberholmanöver mit 
90 km/h durchführte und hiebei die linke Fahrbahn zur 
Gänze benützte. Auf Grund dieser Verkehrssituation hätte 
ein Durchschnittskraftfahrer zufolge des wahrgenommenen 
Geräusches, das nach den Urteilsfeststellungen mit dem 
eines Steinschlages oder eines Schlagloches nicht zu ver­
wechseln war, mit der Möglichkeit rE!chnen mü;isen, daß 
ein Unfall entweder beim Ueberholen selbst oder allenialls 
durch einen in der Dunkelheit die linke Straßenseite 
benützenden Fußgänger stat1;gefunden habe. Daß der Ange­
klagte mit einer solchen Möglichkeit nicht rechnete, findet 
seine Ursache eben in der mangelnden, bei dieser Ver­
kehrslage erforderlichen Aufmerksamkeit, welcher Um­
stand ihm als Verschulden ebenso im Sinne des § 335 StG 
wie auch· im Sinne des § 337 lit. c StG -anzulasten ist 
(OGH, 23. Jänner 1964, 11 Os 250/63; KG Wels, 12 Vr 1198/62). 

§ 101 Abs. 2 StG: (§§ 104, 209, 210 lit. b; § 105 Abs. 1
KfG 1955): Die Mitglieder einer Lenkcrp1·üfungskom­
mission sind Beamte im Sinne des § 101 Abs. 2 StG.

. . 

,Die Lenkerprüfungskommission ist eine auf Grund ge­
setzlicher Bestimmungen geschaffene staatliche Einrich­
tung, deren Mitglieder vom Landeshauptmann bestellt 
werden (§ 105 Abs. 1 KfG 1955) und im Rahmen des ihnen 
durch die Vorschriften der §§ 60 ff. KfG 1955 und der 
§§ 29 ff. KfV 1955 übertragenen Aufgabenkreises öffent­
licher Natur die fachliche Befähigung des Führerschein­
werbevs zur Lenkung von Kraftfahrzeugen in einer für
die den Führerschein ausstellende Behörde unüberprüf­
baren und bindenden Weise feststellen. Sie sind solcher­
art funktionell mit bestimmten Aufgaben im Rahmen der
Hoheitsverwaltung des Bundes betraut und besorgen hiebei
Geschäfte der Regierung, fallen demnach unter den Be­
amtenbeg�iff des § 101 S_tG. Das von ihnen abgegebene
Gutachten stellt sich gle1chze1tig als eine Entscheidung 
öffentlicher Angelegenheiten entsprechend dem § 104 StG 
dar, da es im positiven Fall eine der Grundlagen für die 
Erteilung des Führerscheines bildet, welch letzterer wieder 
in eiern öffentlich-rechtlich geschützten Interesse der Ge­
samtheit der Staatsbürger die Voraussetzung für das Len­
ken v-}n Kraftfahrzeugen im Bunclesgebi-2t ist (OGH, 21. Fe­
bruar 1964, 10 Os 289/63; LG Linz, 18 Vr 2250/62). 

§ 463 StG: ,,Eltern" und „Kinder" im Sinne dieser Ge­
setzesstelle sind alle Aszendenten und Deszendenten.
Nach § 463 StG können unter anderem Diebstähle, die

zwischen Eltern und Kindern begangen werden, nur dann, 
wenn das Haupt der Familie darum ansucht (nach Maß­
gabe des § 460 StG), zur Strafe herangezogen werden. Wie 
der OGH wiederholt ausgesprochen hat, umfassen hier 
die Ausdrücke „Eltern" und „Kinder" alle Aszendenten 
und Deszendenten (KH 766, 1505 und andere). 

Im gegebenen Fall ist der Beschuldigte ein Enkel des 
Bestohlenen. Ein Antrag auf Bestrafung, den § 463 StG 
nur eiern Haupt der Familie einräumt, lag nicht vor (OGH, 
27. Februar 1964, 9 Os 31, 33/64; BG Floridsdorf, U 3204/48). 

§ 1 StG: Voraussetzungen für die Annahme eines „fort­
gesetzten Delikts".
Wie der OGH zur Frage der Abgrenzung des „fort­

gesetzten Verbrechens" von der sogenannten „gleichartigen 
Verbrechensmenge" bereits ausgesprochen hat, entspringt 
die Rechtsfigur des fortgesetzten Verbrechens nur der 
in der Praxis gelegentlich vorkommenden Unmöglichkeit, 
jede einzelne Begehungshandlung eines durch längere Zeit 
wiederholten Deliktes nachträglich festzustellen (zum Bei­
spiel die einzelnen Begehungshandlungen eines durch 
Jahre hindurch fortgesetzten Eh,ebruches). Diese Erwä­
gungen lassen das Merkmol des Fortsetzungszusammen­
hanges als besondere Begehungsform des an sich eine 
Einheit bildenden Delikts finden. •Hiebei muß aber sowohl 
auf der Seite der einzelnen Tathandlungen als auch 'auf 
der Seite des Erfolges nicht nur bei jedem einzelnen 
Angriffsakt, sondern auch in der Gesamtheit dieselbe 
Tatbildlichkeit im Sinne einheitlicher ausführbarer Rechts­
verletzung vorliegen und der Wille des Täters auf die 
Verwirklichung des Delikttypus abgestellt sein. 

Nur das Zusammentreffen der vorhin gedachten Einheit­
lichkeit in Ansehung von Handlung, Erfolg und Willen 
kann ein wiederholt begangenes Delikt, eine „gleichartige 
Verbrechensmenge" zum fortgesetzten machen. Der diese 
Einheit bildende nahe Zusammenhang kann zwar durch 
Zeit,. Gegenstand, Art des Angriffes, Ausnützung der­
selben Gelegenheit usw. gegeben sein_; doch bleibt Vor­
aussetzung, daß der Wille des Täters einen einzigen 
Enderfolg anstrebt. Wo dies nicht zutrifft, kann nicht 
mehr von einem fortgesetzten Delikt gesprochen werden 
(OGH, 5. März 1964, 9 Os 207/63; LG Wien, 5 c Vr 6860/62). 

§ 171 StG: Bei Entziehung eines Iüaftiahrzeuges in der
Absicht, es teilweise „auszuschlachten", Yerantwortet der
Täter den Diebstahl des ganzen Fahrzeuges, nicht nur
den der abmontierten Teile.
Der Angeklagte öffnete gegen 22 'Uhr in I. mit einem

Nachschlüssel den Pkw des B., startete den Wagen mit 
Hilfe des zufällig passenden Zündschlüssels seines Fahr­
zeuges und fuhr ungefähr 4 km zu einem Waldweg, wo 
er den Wagen abstellte. Anschließend holte er seinen 
eigenen, gleichfalls in I. abgestellten Pkw. Zurückgekehrt, 
montierte er vom Wagen des B. die beiden Vorderräder 
ab, entnahm dem Wagen das Reserverad sowie .vier Fuß­
matten und baute schließlich auch die Batterie aus. Der 
Ausbau des Autoradios und der Autouhr mißglückte ihm; 
die anderen Gegenstände aber eignete er sich- an und 
brachte sie, nachdem er auch die Wagenpapiere an sich 
genommen hatte, in seinem Wagen weg. Der Wert der 
angeeigneten Gegenstände betrug insgesamt 3300 S. 

Der OGH hat bereits mehrmals ausgesprochen, daß der 
Täter in einem solchen Falle nicht bloß den Diebstahl der 
nachher abmontierten Bestandteile allein, sondern den Wert 
des ganzen gestohlenen Fahrzeuges zu verantworten habe. 

Die Tat ist mit der Ansichbringung des Kraftfahrzeuges 
objektiv erfüllt; hingegen steht der Einschränkung der 
diebischen Aneignungsabsicht des Täters auf einzelne Be­
standteile der Umstand entgeg-2n, daß alle Bestandteile, 
aus denen ein Kraftfahrzeug zusammengesetzt ist, eine 
einheitliche, zusammengesetzte Sache bilden und daß da­
her, solange der Sachverhalt nicht behoben wird, recht­
lich jeder Bestandteil das Schicksal der ganzen Sache 

teilt. 
Daher ist der Diebstahl einzelner Bestandteile allein 

ohne Lösung aus dem Verband weder rechtlich denkbar 
noch tatsächlich möglich. 

Anders gestaltet wäre der Sachverhalt, wenn sich der 
Täter aus dem ·Pkw nur Sachen angeeignet hätte, die 
nicht Bestandteil. des Wagens (zum Beispiel Fußmatten) 
und für dessen Gebrauch bzw. Fahrtüchtigkeit ohne Belang 
sind (OGH, 30. April 1964, 9 Os 11/64; KG St. Pölten, 
6 Vr 1318/63). 
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Befohr�ng seitlich gelegener Stroßenbohngleise 
Die Erteilung der Verwarnung wegen Uebertretung nach 

§ 7 Abs. 1 letzter Satz StVO (,,der Lenker eines Fahr­
zeuges hat so weit rechts zu fahren ... ") nach Selbst­
anzeige beschäftigte den VwGH am 9. Dezember 1963, 
wobei der Gerichtshof ausführlich zur Frage der Befahrui1g 
seitlich gelegener Straßenbahngleise Stellung nahm (Er­
kenntnis, Zl. 738/62). 

Gemäß § 7 Abs. 1 StVO 1960 hat der Lenker eines Fahr­
zeuges so weit rechts zu· fahren, wie dies ohne Gefährdung, 
Behinderung oder Belästigung andt?rer Straßenbenützer und 
ohne Beschädigung von Sachen möglich ist. Gleise .Yon 
Schienenfahrzeugen, die an beiden Rändern der' Fahrbahn 
liegen, dürfen jedoch nicht in der Längsrichtung befahren 
werden, wenn der übrige Teil der Fahrbahn genügend 
Platz bietet. Nach den "Sachverhaltsannahmen der belang­
ten Behörde hat die Ringstraße am Tatort solchen -ge­
nügenden Platz geboten. 
. Der Beschwerdeführer wendet sich vorerst gegen die
1m angefochtenen Besch�id vertretene Ansicht der bc!lang­
ten Behörde, es sei a,uch das Befahren von Straßenbahn­
gleisen in der Längsrichtung über eine Strecke von nur 
einigen Metern zum Zwecke des Rechtsabbiegens ein „Be­
fahren in der Längsrichtung" im Sinne des § 7 Abs. 1 
StVO 1960. Mag vielleicht diese Ansicht der belangten Be­
hörde in einzelnen Fällen nicht mehr voll dem Gesetze ent­
sprechen - wie weiter unten näher dargelegt werden ,vird -, 
so ist sie jedenfalls im Beschwerdefalle Zl\ltreffend. Denn 
der Beschwerdeführer hatte sich nach seinen eigenen An­
gaben (Selbstanzeige) auf den Schienen der Ringstraße 
:mm Zwecke des Rechtsabbiegens „eingereiht" und dort 
angehalten , weil die Kreuzung für die Weiterfahrt nicht 
frei war. Demnach hatte er schon vorher auf den Schie­
nen angehalten und ist von dort aus erst nach rechts 
abgebogen. Eine solche Vorgangsweise muß aber jeden­
falls als ein Befahren der Gleise in der Längsrichtung 
im Sinne des § 7 Abs. 1 StVO 1960 gewertet werden. 

Der Beschwerdeführer vertritt selbst die Ansicht, daß die 
Norm des § 7 Abs. 1 zweiter Satz StVO 1960 notwendig 
gewesen sei, weil sonst das Gebot des Rechtsfahrens im 
Sinne des ersten Satzes der angeführten Ges-etzesstelle 
,,hins.ichtlich der an den Rändern liegenden Schienen ge­
radezu dazu ·führen würde, daß dies.e Schienen vom Kraft­
fahrzeugverkehr dauernd blockiert werden". Doch 2r­
schöpfe sich nach Ansicht des Beschwerdeführers darin die 
Bedeutung dieser Bestimmung. Sie bedeute jedenfalls nicht, 
daß solche Straßenbahngleise den Rang selbständiger Schie­
nenkörper erhielten, die in keinem Falle von Kraftf'lhr­
zeugen befahren werden dürften. 

Es ist dem Beschwerdeführer wohl beizupflichten, daß 
die seitlich gelegenen Straßenbahngleise durch § 7 Abs. 1 
zweiter Satz StVO 1960 nicht zu selbständigen Gleiskör­
pern werden, doch ist es nicht richtig, daß letztere „über­
haupt nicht und in keinem Falle befahren werden dürfen", 
vielmehr dürfen sie zwar nicht in der Längsrichtung, wohl 
aber an den dazu bezeichneten Stellen ü b e r  q u-e r t wer­
den (§ 8 Abs•. 5 StVO 1960). Der Unterschied zwischen den 
an beiden Rändern der Fahrbahn liegenden Gleis.en von 
Schienenfahrzeugen und s-elbständigen Gleiskörpern be­
steht darin, daß erstere an allen Kreuzungen, letztere je­
doch nur an den dazu bezeichneten Stellen überquert wer­
den dürfen. Hingegen dürfen beide grundsätzlich nicht in 
der Längsrichtung befahren werden (§ 8 Abs. 5 und § 7
Abs. 1 StVO 1960). . 

Weiter ließe sich nach Meinung des Beschwerdeführers 
daraus, daß § 12 Abs. 4 StVO 1960 auf § 28 Abs. 1 StVO 
1960 verweist, ableiten, .,daß beim Einordnen zum Zwecke 
des Abbiegens eine Bedachtnahme auf § 7 Abs. 1 zweiter 
Satz StVO 1960 mangels Erwähnung dieser Gesetzesstelle 
zu entfallen habe". Für das Befahren der an den beid,m 
Rändern der Fahrbahn liegenden Schienen gelte die all­
gemeine Norm des § 7 Abs. 1 StVO 1960. Für das Ein­

ordnen zum Zwecke des Abbiegens sehe § 12 eine Sonder­
regelung vor (Abs. 2). 

!l 12 Abs. 2 StVO 1960 bestimmt: Beabsichtigt der Len­
ker eines Fahrzeuges nach rechts einzubiegen, so hat er 
das Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen seiner Fahr­
bahnhälfte zu lenken. Nun kann als Fahrstreifen nur ein 
solcher Teil der Fahrbahn angesehen werden, auf dem 
ein Fahrzeugverkehr gestattet ist, was aber bei den an­
geführten Schienengleisen gemäß der ausdrücklichen Be-

16 

stimmung des § 7 Abs. 1 nicht der Fall ist. Da § 12 Abs. 2 
StVO 1960 das Einordnen auf F a h r  s t r e i f e n, also auf 
einem solchen Teil der Fahrbahn, der für den Fahrzeug­
verkehr bestimmt ist, regelt, kann er zu einer Bestim­
mung, die das Befahren bestimmter Stellen· der F a h r ­
b a h n, nämlich der am Rande der Fahrbahn gelegenen 
Schienengleise, in der Längsrichtung ausnahmslos verbietet 
(§ 7 Abs. 1 StVO 1960), keine Sonderbestimmung bilden.

Der Beschwerdeführer wendet aber auch ein, die Be­
stimmung des § 7 Abs. 1 zweiter Satz StVO 1960 könne, 
wenn s.ie „buchstabenmäßig" ausgelegt und angewendet 
werde, ,,zur Lahmlegung des Verkehrs führen". Der Ver­
waltungs.gerichtshof aber habe in seinem Erkenntnis vom 
5. Oktober 1955, Zl. 3102/53, ausgesprochen, daß die wort­
getreue Gesetzesauslegung, wenn sie zu überspitzten Er­
gebnissen führen. würde, der Einsicht in den erkennbar . 
erklärten Willen des Gesetzgebers weichen müss,e. 

Es gibt aber der Beschwerdeführer - wie schon oben 
ausgeführt - selbst zu, daß diese Bestimmung sinnvoller­
weise in das Gesetz aufgenommen werden mußte, weil 
sonst durch das allgemeine Rechtsfahrgebot des § 7 Abs. 1 

· erster Satz StVO 1960 die an den beiden Rändern der
Fahrbahn gelegenen Gleis.e von Kraftfahrzeugen dauernd 
blockiert würden. Diese Vorschrift wurde, wie auch die 
Ausführungen der Beschwerde erkennen lassen, zur För­
derung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit ins­
besondere des Straßenbahnverkehrs geschaffen. 

Nun bringt der Beschwerdeführer auch Beispiele, aus
denen sich - nach Ansicht des Beschwerdeführers - er­
gebe, daß eine buchstabengetreue Gesetz;esauslegung ge­
gen den Willen des Gesetzgebers, der eine sinnvolle Ver­
kehrs.regelung anstrebe, verstoßen würde. Gewiß ist bei 
diesen Beispielen dem . Beschwerdeführ-er zuzugestehen, 
daß es 'einzelne Sonderfälle geben könnte, bei denen von
der erwähnten Regelung des § 7 Abs. 1 StVO 1960 zweck­
m'äßigerweise abgegangen und eine Sonderregelung getrof­
fen werden könnte. Dies wäre jedoch -nicht Aufgabe der
Gesetzesauslegung , vielmehr müßte der Gesetzgeber selbst 
solche Ausnahmebestimmu�gen treffen. 

Dr. E. Neuimaier 

,,Die Kinderschändung" 

Im Verlag „Kriminalistische Fachliteratur" in Ha1j11burg, 
Schopenstehl 15,. ist das Buch „Die Kinderschändung'; von 
Günter W e i s  s erschienen. 

Der Autor hat das Material zu diesem Buch aus einem 
relativ kleinen Bereich der deutschen Bundesrepublik 
und über einen Zeitraum von acht Jahren gesammelt. 

Die Schlußfolgerungen sind - wie der Herausgeber 
Prof. Dr._ Armand Mergen sagt - verbindl�ch_, begrün­
det, vorsichtig, aber klar und bestimmt formuliert. Sie 
sind aber auch, im Endergebnis betrachtet, geradezu er-
schütternd. 

Der Verfasser hat das gesammelte Material mit beson­
derer Sorgfalt gesichtet; die Tatbestände zusammengefaßt 
und nach einer Reihe von Gesichtspunkten rangiert; nach 
Tätern und Opfern, nach Geschlecht und Alter derselben, 
nach den Tatorten, nach der Herkunft, den wirtschaft­
lichen Verhältnissen und der Bildung. 

Einen besonderen Typ des Täters gibt es nicht! Sie re­
krutieren sich vom Jugendlieben über alle Altersstufen 
bis zum Greis, ob ledig, verheiratet, verwitwet oder ge­
schieden, aus Stadt und Land, aus guten und weniger 
guten sozialen Verhältnissen usw. Der Tatort kann prak­
tisch überall sein; jeder geschlossene Raum, Feld und 
Flur. 

Besorgniserregend ist die Tatsache, daß sich Verlockung 
und Gefügigmachung der Opfer ungefähr die Waage hal­
ten mit bewußtem oder unbewußtem Entgegenkommen, 
sei es aus Neugierde oder Erwartung eines Geschenkes 
irgendwelcher Art. 
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Bundesskimeisterschoften 1965 der Exekutive Osterreichs 

j Von Gend.-Major SIEGFRIED WEITLANER, Landesgendarmeriek,ommando für Salzburg 1 

Im herrlich gelegenen Feldkirchen und Bad Kleinkircr.­
heim in Kärnten wurden die Bundesskimeisterschaften 1965 
·der Exekutive Oesterreichs ausgetragen. Die Bundespolizei
hatte als Veranstalter hervorragende Organisationsarb2it ge­
leistet und in vorbildlicher Weise dafür gesorgt, daß den

. Besucher der Zauber des gr-oßen sportlichen Festes g1c!ich 
bei der Ankunft einfing und während der vier erlebnis­
reichen Veranstaltungstage nicht mehr losließ. 

Oesterreichische Exekutive tummelte sich in ihr-�n
schmucken Uniformen in den Austragungsorten, auf den 
Pisten und Loipen und beherrschte das Bild im land­
schaftlich so schön gelegenen Veranstaltungsgebiet. 

Am 6. Februar 1965 konnte der Sicherheitsdirektor für
Kärnten auf dem Stadtplatz in Feldkirchen Bundesmini­
ster für Inneres Hans C z e t  t e 1, Staatssekretär im Bun­
desministerium für Inneres Franz S o  r o n i c s, Sektions­
chef Dr. L a t z  k a als Vertreter des Bundesministeriums 
für Finanzen, General d. A. V o g e  1 als Vertreter des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung, Landeshauptmann 
von Kärnten W e d e n  i g, Generaldirektor für die öffent­
liche Sicherheit Sektionschef Dr. S e i d  1 e r, G2ndarmerie­
zentralkommandant Gend.-General Dr. F ü r  b ö c k, zahl­
reiche andere hohe Ehrengäste der beteiligt2n Bundes­
ministerien, die Sportler der vier Exekutivkörper und die 
zahlreich erschienene Bevölkerung von Feldkirchen be-
grüßen.

Die Eröffnung war ein glanzvoller Auftakt zu den Bun­
desskimeisterschaften 1965. Bundesminister Czettel stellte 
in seiner Eröffnungsansprache fest, daß· Sport und Exe­
kutive untrennbare Begriffe seien und daß der eine Be­
griff ohne den anderen undenkbar wäre. Er erklärte die 
Bundesskimeisterschaften 1965 mit dem Hinweis für er­
öffnet, daß der Sportgeist der Exekutive, der olympische 
Geist, sich übertragen möge auf alle Sparten des Dienstes. 

I. Spezialtorlauf
Am 7. Februar um 9.30 Uhr war es soweit, daß auf den 

Hängen des Tschwarzen der Start zum Spezialtorlauf frei­
gegeben werden konnte. Die besten alpin-en Läufer des 
Bundesheeres, der Bundesgendarmerie, Bundespolizei und 
Zollwache kämpften verbissen und mit vollem Einsatz um 
den Siegeslorbeer; sie hatten in zwei Durchgängen zu be­
weisen, daß sie perfekte Torläufer sind, und es wurde
ihnen auch wahrlich nichts geschenkt. 

Nach äußerst spannenden Kämpfen, bei denen sich die 
leistungsmäßige Ausgeglichenheit der Sportler der vier 
Exekutivkörper ze�gte, ergab sich -folgende Plazierung: 
. 1. und Bundesmeister 1965 der Exekutive Oesterreichs im 
Spezialtorlauf PGend. Erich S t u r m; 2. prov. Zw.-Rev. 
Otto M a d 1 e n c n i k; 3. PGend. Siegbert S c h e I c h · 
4. prov. Zw.-Rev. Walter W i n k  1 e r  und 5. prov. Zw.-Rev'.
Walter R e s m a n n  .. 

II. 16-km-Langlauf
Am Nachmittag des 7. Februar 1965 waren dann die 

Speziallangläufer im Lindlstadi:on in Feldkirchen am Start. 
Es wurde der 16-km-Langlauf ausgetragen, an dem ein 
Teil der österreichischen Nationalklasse -teilnahm. Hier gab 
es spannende Kämpfe zwischen Bundesheer, Polizei und 
Zollwache. Schließlich und endlich gab es hier folgende 
Plazierung: 

1. und Bundesmeister 1965 der Exekutive Oesterreichs
im 16-km-Langlauf Zugsführer Günther R i e g e r; 2. prov. 

Pol.-Wm. Gottfried F a r b m a c h e r  ; 3. Zugsführer Hein­
rich W a 11 n e r  ; 4. Pol.-Oberwm. Hermann L a  c k n e r  III 
und 5. prov. Pol.-Wm. Hansjörg F a r b m a c h e r. 

III. Riesenslalom
Während an den ersten Tagen die Sonne Kärntens das 

Veranstaltungsgebiet bestrahlte, herrschte am dritten Ver­
anstaltungstag während der Austragung des Riesenslaloms 
in Kleinkirchheim ein ausgesprochen stürmisches Wetter. 
Die Läufer hatttn daher nicht nur mit den technischen 
Schwierigkeiten des hervorragend ausgeflaggten Riesen­
slaloms zu kämpfen, sondern sie mußten sich im wahr­
sten Sinne des W;:irtes gegen den eisigen Wind durchsetzen. 

Mit besonderer Spannung warteten die Zuschauer am 
Ziel auf den Ausgang des Wettstreites der besten alpinen 
Läufer der Exekutive Oesterreichs. 

Wiederum gelang es der Gendarmerie, in dieser alpinen 
Disziplin gegen härteste Konkurrenz den begehrten Titel 
eines Bundesmeisters zu erringen. 

PGendarm Erich S t u r m, Sieger des Spezialtorlaufes, 
setzte sich · auch hier wieder durch und wurde Bundes­
skimeister 1965 der Exekutive Oesterreich. 

1. und Bundesmeister 1965 der Exekutive Oesterreichs
im Riesenslalom PGend. Erich S t u r m  ; 2. Zw. -Rev. Her­
mann K a pon i g ;  3. Zw.-Rev. Gerhard F e r c h e r ;  4. prov. 
Zw.-Rev. Walter R e s  m a n  n; 5. prov. Zw.-Rev. Otto M a d  -
l e n  c n  i k.

Die Gendarmen P r o  d i n g e  r, M a y e r  und S c  h e Ic h
belegten die Plätze 8, 9 und 10. 

,PGend. Erich Sturm gewann damit auch die Zweier- · 
kombination (Riesentorlauf und Torlauf) und PGend. 
Schelch belegte in der Kombination den 4. Platz. 

IV.· 20-km-Patrouillenlauf
Mit der Durchführung des 20�km-Patrouillenlaufos in 

Feldkirchen fanden die Bundesskimeisterschaften 1965 ihren 
Abschluß. Insgesamt zehn M�nnschaften beteiligten sich 
unter ausgezeichneten äußeren Bedingungen an diesem 
Bewerb, der mit einem _sehr lmappen Sieg der Patrouille I 
der Bui;idespolizei endete. Bis auf relativ wenige Meter· vor 
dem Ziel war das Rennen ziemlich offen, zumai die 
Patrouille I der Zollwache außerordentlich gut im R,en­
nen lag. 

Auch die Leistungen am Schießstand waren sehr gut. 
Der Schieß;,tand w�r 12,,5 km ��eh de_m Start eingerichtet
und hatten daher die �portler 1'>1s dahm eine ganz resoek-
table Kilometeranzahl zurückzul�gen. , -

Unter den zahlreichen Gästen dieser Veranstaltung be­
fanden sich neben den Spitzenvertretern der Exekutiv­
körperschaften die Bundesminister Hans Czettel und Dok­
tor Prader. 

Die Ergebnisse: 1. Polizei I, Gesamtzeit inklusive 
Schießgutminuten 1 :18,24; 2. Zollwache I, 1 :18,27; 3. Poli­
zei II, 1:24,20; 4. Bundesheer I, 1:24,49; 5. Zollwache JIT, 
1:25,03; 7. wurden ex aequo Bundesheer II und G�ndar­
merie I, beide 1 :26,12 (mit den Gendarmeriebeamten Fritz 
Sehretter, Waldemar Heigenhauser, Werner Ginther, Horst 
Schneider). 

Es ist in der Geschichte der Bundesskimeisterschaften 
der Exekutive Oesterreichs noch nie der Fall gewesen, 
daß ein Läufer dreifacher Bundesmeister geworden wäre. 
Die Gendarmerie hat bei der diesjährigen Veranstaltung 
ihren stolzesten Erfolg errungen. 

17 



Steirische Gendarmen kämpften um Titel im olympischen Eisschießen 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor ADOLF GAISCH 1 

Schon waren wegen der Warmwetterperiode, die sich im 
Grazer Becken hartnäckig hielt, arge Befürchtungen ciuf­
getaucht, aber gerade im richtigen Augenblick zeigte der 
Wettergott den steirischen Gendarmen sein Wohlwollen 
und schickte Frost, den die Eisschützen sehnlichst her­
beigewünscht hatten. So konnten am 15. Jänner 1965 die 
Vierten steirischen Gendarmerielandesmeisterschaft�n im 
olympischen Eisschießen ihren Lauf nehmen. 

Die Durchführung der Veranstaltung war der Eisschüt­
zensektion Graz übertragen. Der rührige Sektionsleiter 
Gend.-Revierinspektor Otto B r a u n  hatte mit seinem 
Sektionsausschuß gründliche Arbeit geleistet und die Ver­
anstaltung auf das beste vorbereitet. Als ehrenamtlicher 
Wettkampfleiter stellte sich Herr Alois M a d e  r, der be­
währte Bezirksobman!l der Eisschützen Graz-Ost, zur Ver­
fügung. 

Wie beliebt diese Meisterschaften sbd, zeigte ßie große 
Anzahl der aktiven Eissportler: Mehr als 100 Gendarmerie­
beamte aus allen Teilen der Steiermark hatten sich auf 
dem Grazer Hilmteich eingefunden, um ihr Können und 
ihre Geschicklichkeit in fairem Wettkampf unter Beweis 
zu stellen. 

Viele prominente Persönlichkeiten, unter ihnen der 
zweite Stellvertreter des Landeshauptmannes Univ.-Prof. 
Dr. Hanns K o r e n, der Sicherheitsdirektor für das Bun­
desland Steiermark Wirklicher Hofrat Dr. Josef S p i n d  1-
b ö c k, der Befehlshaber der Heeresgruppe U Generalmajor 
Albert B a c h, Gend.-Oberst i. R. Dr. Anton B a r f u ß  
sowie der Landesobmann der Eisschützen Steiermarks 
Franz G a  a r, zeichneten die· Veranstaltung durch ihr Er­
scheinen aus. 

Als die gut präparierten Eisbahnen überprüft waren und 
dem Beginn des sportlichen Wettstreites nichts mehr im 
Wege stand, nahm Gend.-Major Adolf S' c h a n t i  n um 
7.30 Uhr als Vertreter des dienstlich verhinderten Landes­
gendarmeriekommandanten und Obmannes des GSV Steier­
mark Gend.-Oberst Rudolf B a  h r die Be_grüßung vor und 
erklärte die Meisterschaften für eröffnet. 

Die Bewerbe dauerten bis 15 Uhr. Am frühen Nachmittag 
erschien Gend.-Oberst Rudolf Bahr auf dem Kampfplatz. 

Die Kämpfe br�chten viele Ueberraschungen, und meh­
rere Favoriten konnten ihrer Rolle nicht gerecht werden. 
Besonders verblüffend . waren die Ergebnisse im Weit­
schießen der allgemeinen Klasse: Gend.-Revi-erinspektor 

Von rechts nach links: Der Obmann des Gendarmeriesport­
verbancles Steiermark, Gend.-.Oberst Bahr, mit dem geschäfts­
führenden Obmann Gend.-Major Schantin und dem Eisschüt-

zensektionsleiter Gend.-Revierinspektor Braun 

Ernest S c h a b  1 a ß, der seit Jahren in der Spitzengruppe 
der Europaliste aufscheint, mußte sich hier mit dem fünf­
ten Rang (125,50 m) begnügen, während sich der bisher in 
Eisschützenkreisen kaum bekannte Gend.-Patrouillenleiter 
Franz K o h  1 r o s e r  mit einem wahren Meisterschuß 
(130,85 m) den Sieg und den Landesmeistertitel sicherte. 

Der vorjährige Gewinner im Moarschaftsschießen - die 
Mannschaft Deutschlandsberg II - konnte seinen Titel 
ebenfalls nicht behaupten und landete unter den 20 Mann­
schaften auf dem vierten Platz. Dafür befand sich die 
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Moarschaft Weiz in Bombenform. Sie heimste mit 
28 Punkten den Siegeslorbeer und damit auch den .Wander­
pokal des GSV Steiermark ein. 

Der erfolgreichste Eisschütze war Gend.-Rayonsinspek­
tor Karl G u t  m a n  n ; er gelangte gleich in zwei Bewer­
ben, im Weitschießen der Seniorenklasse und im Ziel­
schießen, zu Meisterehren. Als Trophäe fiel ihm der Pelz­
mann-Wanderpokal zu. 

Erfreulich waren die vielen interessierten Zuschauer, 
die sich am Hilmteichgelände eingefunden hatten und die 
Eisschützen immer wieder zu ihren besten Leistungen an­
spornten. Die Sportler wiederum zeigten sich trotz ihres 

Einer der vielen aktiven Wettkampfteilnehmer beim Schuß 

Kampfgeistes und ihres verständlichen Strebens nach dem 
Sieg in allen Phasen des Wettstreites als zuverlässige Ka­
meraden, die es :iie an der gebotenen Fairneß fehlen lie­
ßen: Es gab keine Einsprüche, die Veranstaltung verlief 
reibungslos, und es ereigneten sich keine Unfälle bzw. Ver­
letzungen. 

Die guten Leistungen der Gendarmeriesportler fanden 
bei der Siegerehrung, die Gend.-Oberst Rudolf Bahr voi:­
nahm, ihre Belohnung: Der Landesgendarmeriekomman­
dant überreichte den Siegern und Plazierten schöne Ehren­
preise - darunter auch einen des Grazer Bürgermeisters 
- und Dipl.:>me. 

In seiner schwungvollen Schlußrede, die alle Wettkampf­
teilnehmer begeisterte, betJnte Gend.-Oberst Rudolf Bahr 
unter anderem, er freue sich über die rege Beteiligung 
an diesen Meisterschaften, die den Beweis erbracht hätten, 
daß viele Gendarmen seines Kommandobereiches dem 
kräftigenden und gesunderhaltenden Wintersport huldige:i. 
Die Leistungen und die faire Haltung der Sportler seien 
beispielgebend gewesen. Der groß,� Aufschwung des Eisschie­
ßens im Rahmen des Gendarmeriesportes zeige sich ins­
besondere darin, daß einige Angehörige des GSV Steiermark 
sogar bei Europameisterschaften in die Spitzengruppe vor­
gestoßen seien (Gend.-Revierinspektor Schablaß, Gend.­
Revierinspektor Schwarzenegger und Gend.-Rayonsinspek­
t?r . Wet!). Da die Erhaltung der Gesundheit und Einsatz­
fah1gke_Jt sowie die Pflege der Kameradschaft schon aus 
rem dienstlichen Gründen geboten erscheine, werde er 
auch in Zukunft diese Sparte des Wintersportes nach 
besten Kräften fördern. 

Mit einem kameradschaftlichen Beisammensein im Re­
staurant Hilmteich klangen die vierten steirischen Landes­
meisterschaften im olympischen Eisschießen aus. 

Die Veranstaltung wird den Eisschützen, die sich bald 
schon eine Gendarmerie-Eisschützenmeisterschaft auf Bun­
desebene erhoffen, in bester Erinnerung bleiben. 

Hier die Ergebnis-Se in den vorderen Rängen: 

Moarschaftsschießen 
(20 Mannschaften) 

1. Moarschaft Weiz ·(28 Punkte), 2. Moarschaft Tobelbad 
(26), 3. Moarschaft Eisenerz (25), 4. Moarschaft Deutsch­
landsberg (24), 5. Moarschaft Erhebungsabteilung Graz 

6_ Moarschaft Knittelfeld (24), 7. Moarschaft Hact­
(24), 

(22)­
berg 

Zielschießen 
(49 Schützen) 

GFYI Karl Gutmann (54 Punkte), 2. GRyl August 

,�leitner (52), 3. GRI Ernest Schablaß (51), 4. GRyI Karl 
Fc1 1111auser (48), 5. GRI Josef Käfer (41). 
I(l' "l 

Weitschießen, allgemeine Klasse 
(12 Schützen) 

GPtlt. Franz K.ohlroser (130,85 m), 2. GRyI Florian 1
· rnaier (129,55 m), 3. GRyI Alfred Seidler (128,:35 m). 

fle�endarm Horst Scheifinger (126,45 m), 5. GRI Ernest 
4. 

blaß (125,50 m). 
5cha 

Weitschießen, Altersklasse 
(8 Schützen) 

GFYI Karl Gutmann (123,80 m), 2. GRI Gustav Schwar-
1· gger (121,05 m), 3. GRI Emil Dobnig (119,90 m), 4. GHyl 

zene 

z Wetl (118,50 m), 5. GRyI Robert Enzinger · (118,35 m). 
Fran 

Gendonneriesporlverein Burgenland 

Eine bemerkenswerte Ehrung wurde dem Leiter der 
tion „Schießen" des GSV Burgenland Gend.-Oberleut­

sek
t Ba i d e r, durch seine Wahl zum Landesoberschützen-

nan il ister zute 
rnOnbemerkt von der breiten Sportöffentlichkeit, haben 

. h im Burgenland Bestrebungen mit dem Ziele gezeigt, 
s�c 

en burgenländischen Landesverband der Sportschütze:i 
ein 

ründen. In mühevoller Arbeit wurden Vom GSV Bur­
zu 

fand die verschiedensten Unterlagen zusammengetrage::i, 
gen 

der Form und den Statuten des neuzuschaffenden La,­
r verbandes gearbeitet. Ziel dieser „Gründer" war, mit 
. 

es
er Arbeit eine empfindliche Lücke im Sportgeschehen 

�-:s Burgenlandes, gegenüber allen anderen Bundesländern, 

u schließen. . .. z 
Das Ziel wurde m der Grundungsversammlung am 

17 Jänner 1965 in Eisenstadt verwirklicht. Zum ersten Male 

. · der Geschichte des Burgenlandes trafen sich die Ver­
in 

ter aller Schützenvereinigungen aus dem Norden und tr_eden in der Landeshauptstadt. Einstimmig wurde die 
iu 

ündung des burgenländischen Sportschützenlandesver--
;ndes bes_chlossen und die Statuten genehmigt. An der 

� ündungsversammlung • nahmen die Vertreter von acht 
v�reinen teil, aus d_eren Mitte der Landesschütz�!1rat in 

geheimer ':1ahl ermittelt wurde. Dem Landesschutzenrat 

gehören an. 
Als Landesoberschützenmeister: Gend.-Oberleutnant Wal­

ter :H a i d e  r, Eisenstadt, 

als 1. Landesschützenmeister: Ing. Kurt M ü l l ei;, Pinka-
feld, 

als 2. Landesschützenmeister: Inspektor Egon S a u r u g-
g e r, Eisenstadt,.. . 

_ . 

1 Kassiei;-: Ing. Walter F 11 k a, Eisenstadt, 
:1: schriftfühter: Inspektor Al'exandei; S z a m  b o r, Eisen­

stadt, 
ls Sportleitung: Inspektor Franz T a  k a c s, Eisenstadt und a 
dessen Vertreter: Zollwacheleutnant Richard K a m p  i t s, 
Deutschkreutz, und Revierjäger Georg H o f e r, Matters­
burg. 
um die Uebernahme des Ehrenschutzes des burgen­

!"ndischen Sportschützenlandesverbandes wurde von der 
\�onversammlung der Landeshauptmann des Burgenlandes 

:Hans B ö  g 1 gebeten. Landeshaup�mann Hans B ö  g 1 über-

ahm den Ehrenschutz, worauf ihm der Ehrentitel eines n 
Landesoberstschützenmeisters" verliehen wurde. 

" Derzeit gehören dem burgenländischen Sportschützen-
landesverband 193 ?chützen an. 

Die nächsten Ziele des Sportschützenlandesverbandes 
sind die Qualifikationsschießen zur Staatsmeis.terschaft für 
Zimmergewehr 1965, das Mitschießen von burgenländischen 
Mannschaften im Bundesgildenfernwettkampf 1965, die 
Durchführung der burgenländischen Landesmeisterschaft 
und in den Sommermonaten die Durchführung von Vor­
bereitungsarbeiten für Schießbewerbe mit dem Feuer­
gewehr. Mit einer In�ensiv(erung des Schießsportes -
Durchführung von Veremsme1sterschaften auf Landesebene 
_ wird im Herbst 1965 begonnen. 

Ein besonderes Augenmerk werden den in vielen Orten 
des Burgenlandes bestehenden, jedoch ver-einsmäßig nicht 

erfaßten Schützen zugewendet werden. Es wird Aufgabe 
des Landesverbandes sein, auch die „Schießrunden" und 
ihre Schützen den Bestimmungen der österreichischen 
Schießordnung entsprechend in Vereine zusammenzufasse:1. 
und ihnen so den Weg des sportlichen Schießens zu ebnen. 

Es ist zu hoffen, daß der Sportschützenlandesverband 
Burgenland, wie alle anderen Sportarten, in der breiten 
Oeffentlichkeit Anklang findet und mit seiner Tätigkeit 
dem jüngsten Bundesland Oesterreichs zur Ehre gereicht. 

Die Verbandsleitung des 
sportverbandes gratuliert 
Gend.-Oberleutnant Haider 
lung. 

österreichischen Gendarmerie­
dem tüchtigen Sektionsleiter 
zu dieser ehrenvollen Beste!-

lnlernolionuler Polizei-Pholowellbewerb in Tokio 
Von Gend.-Revierinspektor FRIEDRICH HAMMER, 
Gcndarmerieposten Bruck an der Mur, Steiermark 

Gend.-Rayonsinspektor Hugo Z a c h  a r i a s des Gend:ir­
meriepostens Bruck an der Mur nahm am 9. Internationa­
len Polizei-Photowettbewerb in Tokio, Japan, der im 
Jahre 1964 dort abgehalten wurde, teil. 

Zu dieser großen internationalen Photoausstellung, woran 
sich von der ganzen Welt Polizei- und Gendarmeriebeamte 
beteiligten, legte auch Gend . .:.Rayonsinspektor Hugo _Zacha­
rias· zwei Photos vor. 

Ein Bild aus dem Dienstgeschehen mit dem Titel: ,,Alles 
verloren". Dieses Bild stellt einen Wohnbarackenbrand 
(Wohnbarackenbrand in Bruck an der Mur im Jahre 1955, 
wo eine Person verbrannte) dar, von wo eine alte Frau 

mit ihrer vom Feuer verschonten letzten zusammengeraff­
ten Habe, weinend und gestützt von einem Gendarmerie-
beamten, weggeführt wird. 

Für dieses Bild erhielt Gend.-Rayonsinspektor Hugo 
Zacharias den zweiten Preis von allen Einsendungen. Die­
ser schöne Preis wurde in Form einer silbernen Medaille 
(Größe einer Olympiamedaille) nrgeben. St.ehe Bild. 

Außerdem erhielt Genannter eine japanische Blumenvase 
und eine Ehrenurkunde. 

Zweites Bild aus dem allgemeinen Zeitgeschehen. Mäd­
chenporträt mit dem Titel: ,,lVlarlis". Hiefür erhielt er 
eine Ehrenurkunde_, geschrieben in japanischer Sprache, und 
ein Andenken. 

Gend.-Rayonsinspektor Hugo Zacharias hat bei diesem 
großen 9. Internationalen Polizei-Photowettbewerb a 1 s 
e i n z i g e r  O e  s t e'r r e i c h e r  gleich zwei Preise erhalten. 
Eine Leistung auf phototechnischem Gebiete, die tatsächlich 
in aller Form zu würdigen ist. 

Gend.-Rayonsinspektor Hugo Zacharias wurde am 14. De­
zember 1964 beim Landesgendarmeriekommando für Steier­
mark in Graz geehrt und erhielt aus der Hand des Landes­
gendarmeriekommandanten Gend.-Oberst B a  h r  die Preise. 
Gend.-Oberst Bahr hob in seiner Rede die Leistung des 
Gewinners hervor und brachte weiter zum Ausdruck, daß 
Gend.-Rayonsinspektor Hugo Zacharias durch diese Preise 
nicht nur das Ansehen der Gendarmerie, sondern auch 
das Ansehen Oesterreichs im Auslande gehoben flat. 

Gend.-Rayonsinspektor Hugo Zacharias ist seit Jahren am 
Genclarmerieposten Bruck an der Mur nicht nur als ein­
geteilter Beamter, sondern hauptsächlich als Lichtbildner 
tätig, er hat auf diesem Gebiete bereits hervorragende 
Arheil geleistet und auch sehr schöne Erfolge erzielt. 
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Cendormerieholl 1965 in Tirol 
, 

Von Gend.-Oberst EGON WAYDA, I. Stellvertreter des Landcsgcndarmcrick,ommandanten für Tirol 

Als einer der ersten Bälle des heurigen Faschings fand 
am Samstag, dem 9. Jänner 1965, im Hotel Maria Theresia 
in Innsbruck der schon zur Tradition gewordene Gendar­
merieball statt. In dem umgebauten und vergrößerten Saal 
des Hotels, der mit seinen netten Dekorationen ein sehr 
hübsches Bild bot, fand sich schon lange vor Beginn der 
Veranstaltung ein zahlreiches und festlich gestimmtes Pu-
blikum ein. 

Als Ehrengäste waren erschienen: 
In Vertretung des dienstlich in Wien weilenden Landes­

hauptmannes Oekonomierat Eduard Wallnöfer seine Stell-

vertreter Hofrat Prof. Dr. G a m p  e r  und Dr. K u n s t, 
Staatssekretär Dr. H e t z e n  aru e r  und der Sicherheits­
direktor für das. Bundesland · Tirol Hofrat Dr. S t o c k e r  
mit Gemahlin, der Präsident des Oberlandesgerichtes Inns­
bruck Dr. P,e n z mit Gemahlin, der Leitende Erste Staats­
anwalt Dr. A 1 1  i n  g e r -Cs o.l 1 i c h  mit Gemahlin, der Mili­
tärkommaridan t von Tirol Gener·a1 B r u n n  e r  mit Gemah­
lin, der Kommandant der 6. Jägerbrigade Oberst N e u ­
m a y r mit Gemahlin und Polizeidirektor von Innsbruck 
Hofrat Dr. J u n g e r, der Zentralins,pektor der Bundes­
sicherheitswache Polizeioberst P o  y s mit Gemahlin, Seine 
Magnifizenz der Rektor der Universität Innsbruck Prof. 
Dr. H ö r  b s t mit Gemahlin, der Dekan der Philosophischen 
Fakultät der Universität Innsbruck Seine Spektabilität Prof. 
Dr. I 1 g mit Gemahlin, Bezirkshauptmann von Innsbruck 
Hofrat Dr. N ö b 1, der britische Konsul G e  a r y mit Ge­
mahlin, Altlandeshauptmannstellvertreter Komm.-Rat Josef 
Anton M a y r, Altbürgermeister Dr. G r e i t e  r und weitere 
prominente Persönlichkeiten. 

Das Ballfest begann mit einem von der Tanzschule 
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bringt hohen GEWINN 1 
Langfristige Darlehen zu nur 

6 Prozent 

Laufzeit bis 21 Jahre 

Sofortfinanzierung durch 
Zwischenkredit 

große Steuerermäßigung 

keine Bauverpflichtung 

kostenlose Prospekte und Beratung bei: 

ALLG EMEINE BAUSPARKASSE 
österreichischer Volksbanken und Genossenschaften, 

Wien[, Tuchlauben 17, Telephon 63 92 24, 63 92 26, 

sowie bei allen Volksbanken und örtlichen Beratungs­
stellen. 

S c  h ü c k e r  arrangierten Schulwalzer, vorgeführt durch 
sechs Paare, an den sich der allgemeine Tanz anschloß. 

Bei den Klängen der ausgezeichneten Studiocombo des 
Oesterreichischen Rundfunks, Radio Tirol, entwickelte sich 
bald - durch Maskenscherze aufgelockert - ein froh­
bewegtes Treiben, das bis zur Mitternachtspause unvermin­
dert anhielt. Nach der Pause wurde fleißig, den modern'!n 
Rhythmen entsprechend, bis zum letzten Takt durch­
getanzt. 

Der Gendarmerieball 1965 hat sich somit in jeder Be­
ziehung seinen Vorgängern würdig angeschlossen und kann 
als voll gelungen bezeichnet werden. 

· Cend.-Kontrollinspektor
Josef Woniczek trat in den Ruhestand 

Von Gend.-Revierinspektor LEOPOLD PERMOSER, 
Gendarmeriepostenkommando Mautern, Niederösterreich 

Die Zeit steht nicht still, allzuschnell vergehen die Jahre, 
und schon ist der Zeitpunkt da, der eine erfolgreiche und 
bewegte berufliche Laufbahn mit der stillen Beschaulich 
keit des Ruhestandes vertauscht. 

So war es auch bei unserem Bezirksgendarmeriek::>mman­
danten, Gend.-Kontrollinspektor Josef W a n  i c z e k, der 
mit 31. Dezember 1964 in den Ruhestand trat. 

Ueber Veranlassung des Gend.-Abt.-Kommandos Krems 
fand am' 8. Jänner 1965 im „Goldenen Kreuz" in Krems 
die feierliche Verabschiedung des Gend.-Kontrollinspek­
tors Waniczek statt. Die Anteilnahme der Beamten über­
traf den bei solchen Anlässen üblichen Rahmen. Sehr 
viele Gendarmeriebeamte der Bezirke Krems un:l. Pögg­
stall, in deren Bereichen Gend.-Kontrollinspektor Waniczek 
als Bezirksgendarmeriekommandant wirkte, nahmen an 

Gend.-Kontrollinspektor Waniczek dankt für die ihm zuteil ge­

wordenen Ehrungen 
(Photo: Gend.-Rayonsinspektor Alfred Hofmann) 

der Feier teil. Durch die Anwesenheit des Landesgendar­
meriekommandanten Gend.-Oberst Johann K u  n z, des Be­
zirkshauptmannes von Krems Hofrat Dr. Hermann G a  -
s t e i n e r  und des Gend.-Oberstleutnants i. R. Franz D e  -
s o r t erhielt die Abschiedsfeier einen besonderen Rahmen. 

Der Gendarmerieabteilungskommandant Gend.-Major Jo­
hann B o g n e r  schilderte nach Begrüßung der Gäste und 
der vielen Korpsangehörigen den Lebenslauf des schei­
denden Bezirksgendarmeriekommandanten. Er brachte in 
Ednne_�ung, d_aß der Jubilar schon im ersten ,Weltkrieg
emgeruckt war und bereits im Jahre 1919 in die Bundes­
gendarmerie eingetreten ist. Rund 45 Jahre habe er das 
ehrenvolle Kleid der österreichischen Bundesgendarmerie 
getragen und überall seine Pflicht erfüllt. Zahlreiche 
Belobungszeugnisse und Anerkennungsdekrete sowie viele 
sichtbare in- und ausländische Auszeichnungen dokumen-

tieren seine hervorragenden Leistungen. Als besondere 
Anerkennung seiner Leistungen wurde ihm am 13. Mai 1955 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik Oesterreich 
und am 2. Mai 1963. das Silberne Ehrenzeichen für Ver­
dienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen. 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Gasteiner sprach Worte 
höchster Anerkennung für die stets reibungslose Zusam­
menarbeit und dankte für manch „guten Ratschlag". Nur 
durch die hohe Pflichtauffassung des Gend.-Kontroll­
inspektors Waniczek sei es möglich gewesen, daß allen 
Belangen des Sicherheitsdienstes erfolgreich entsprochen 
und für die auch oft schwierigen Probleme der richtige 
Schlüssel gefunden werden konnte. Ein Dankschreiben der 
niederösterreichischen Landesregierung bekräftigt dies. Mit 
der Ueberreichung dieses ehrenden Schreibens verband 
der Bezirkshauptmann die besten Wünsche für die kom­
mende Zeit des Ruhestandes. 

Der Landesgendarmeriekommandant Gend.-Oberst K u n z  
schloß sich diesen Ausführungen mit Freude an und zeigte 
die vielen Schwierigkeiten auf, die mit dem Dienst eines 
Gendarmeriebeamten verbunden sind. Mit dem Abschied­
nehmen aus den Reihen der Aktiven möge aber die Ver­
bundenheit mit dem Korps nicht enden. Es wäre wün­
schenswert, wenn Gend.-Kontrollinspektor Waniczek auch 
weiterhin am Geschehen der Gendarmerie teilhaben und 
mit den Aktiven persönlichen Kontakt pflegen möge. 
In Form eines Belobungszeugnisses vermittelte Gend.­
Oberst Kunz den Dank des Vaterlandes an den scheiden­
den Bezirksgendarmeriekommandanten und sprach dabei 
den Wunsch nach vielen segensreichen Jahren im Ruhe­
stand aus. 

Abschließend schilderte noch der langjährige Stellver­
treter des Bezirksgendarmeriekommandanten Gend.­
Bezirksinspektor Franz S c ·11 ö i: g m a y e r  den Menschen 
Waniczek, würdigte sein stets konziliantes Entgege'1korh­
men und Wohlwollen in ällen Bereichen des täglichen Le­
bens und dankte ihm auch für sein Verständnis, das er 
ihm persönlich für seine Belange als Personalvertreter 
entgegenbrachte. 

Ueberwältigt von pen erwiesenen Aufmerksamkeiten 
dankte Gend.-Kontrollinspektor Waniczek für die ihm 
zuteil gewordene Ehrung und versicherte, daß ihm die 
erfolgreiche Erfüllung sein!;!r Aufgaben als Bezirksgendar­
meriekommandant nur durch die Mitarbeit aller. Beamten 
möglich g_ewesen sei und bat, dafür seinen aufrichtigen 
Dank entgegennehmen zu wollen. Dies gelte auch für 
alle jene, die aus dienstlichen Gründen der Abschieds­
feier nicht beiwohnen können. 

Getragen vom Geist der Kameradschaft, fand diese wür­
dige Abschiedsfeier bei einem gemütlichen Beisammensein 
ihren Abschluß. 

Verabschiedung eines Bezirksgendormerie­
kommondonlen 

Von Gend.-Bezirksinspektor ALFRED TAHEDL, 
Bezirksgendarmeriekommando Amstetten 

Nach 43jähriger Dienstzeit. trat der Bezirksgendarmerie­
kommandant von Amstetten, Gend.-Kontrollinspektor Maxi­
milian G e r e t s c h l ä g e r, mit Ablauf des Jahres 1964 
in den dauernden Ruhestand: Aus diesem Anlaß wurde 
am 18. Dezember 1964 im festlich geschmückten Saal 
des Gewerkschaftshauses in Amstetten für den Scheidenden 

eine Abschiedsfeier veran­
staltet', an der neben dem 

Landesgendarmeriekum-
mandanten Gend.-Oberst 

. K u n z, der Bezirkshaupt­
mann von Amstetten Wirk­
licher Hofrat Dr. L i n d e r  -
m a n  n und dessen Stell­
vertreter Obenegierungsrat 
Dr. F o r s t h u he r, der Ab­
teilungskommandant "Gend.­
Major L a n  g sowie · etwa 
70 Beamte des Bezirkes teil­
nahmen. 

Einleitend würdigte Gend.­
Major Lang die Verdienste 
des Gend.-Kontrollinspek­
tors Geretschläger, die er 
sich in seiner Dienstzeit, 

davon 18 Jahre als Bezirksgendarmeriekommandant in 
Amstetten, erworben hat. 

Auch der Landesgendarmeriekommandant richtete 
ehrende Worte an den aus dem aktiven Dienste scheiden­
den Bezirksgendarmeriekommandanten und überreichte 
diesem ein Anerkennungsdekret des Landesgendarm-=rie­
kommandos. 

In gewohnt humorvoller Weise verabschiedete sich so­
dann Bezirkshauptmann Wirklicher Hofrat Dr. Lindermann 
vqn Gend.-Kontrollinspektor Geretschläger, dem er ins­
besondere für den guten Kontakt, der zwischen Dienst­
behörde und Gendarmerie in Amstetten besteht, dankte. 

In seiner Erwiderung schilderte Gend.-Kontrollinspektor 
Geretschläger kurz den Ablauf der mehr als vier Jahr­
zehnte, die er dem Vaterlande Oesterreich als Gendar­
meriebeamter gedient hatte, und dankte sichtlich gerührt 
für die ihm zuteil gewordenen Ehrungen. 

Mit den besten Wünschen für den weiteren Lebensweg 
überreichten die Beamten dem ·scheidenden Bezirksgendar­
meriekommandanten, der in außerordentlicher Frlsche in 
den Ruhestand tritt, ein Geschenk. 

Abschiedsfeier für Cend.-Konlrollinspeklor 
August Lenger 

Von Gend.-Rayonsinspektor JOSEF KRANICH, 
Fürstenfeld, Steiermark 

Der Bezirksgendarmeriekommandant von Fürstenfeld 
Gend.-Kontrollinspektor August L e n g e  r trat nach Er­
reichung der Altersgrenze mit Ablauf des Jahres 1964 in 
den dauernden Ruhestand. . 

Aus diesem Anlaß veranstalteten die Gendarmeriebeam­
ten· des Bezirkes Fürstenfeld am 17. Dezember 1964 im 
festlich geschmückten Saal der Platzkaserne in Fürsten-

feld eine Abschiedsfeier, ,,u der der Erste Stellv-ertreter 
des Landesgendarmeriekommantianten Gend.-Oberst Alois 
S c h r e i, der Bezirkshauptmann ORR Dr. Rudolf P e t  r u 
der Gerichtsvorsteher OLGR Dr. Werner S a  r k, der Bür� 
germeister der Stadt Fürstenfeld Oekonomierat Franz 
S c h r a g e n; die beiden Landesvorsitzenden der provisori­
schen Personalvertretung Gend.-Rayonsinspektor Josef 
G o b i t z e r und Gend.-Bezirksinspektor Walter P u r s c h  
der Bezirksgendarmeriekommandant von Feldbach Gend.� 
Bezirksinspektor Anton• D i e  t h a r d t sowie zahlreiche ehe­
mals im Bezirk eingeteilt gewesene Gendarmeri-ebeamte 
des Dienst- und Ruhestandes erschienen sind. 

Der Bezirksgendarmeriekommandantstellvertreter Gend.­
Bezirksinspektor Karl K u  n t e r  begrüßte in herzlichen 
Worten den Bezirksgendarmeriekommandanten samt Ge­
mahlin und die übrigen Festteilnehmer. Er würdigte in 
seiner Ansprache neben der beispielhaften Pflicht- und 
Dienstauffpssung besonders die fürsorgliche und kamerad­
schaftliche Gbinnung des Gend.-Kontr:>llinspektors Lenger 
und sprach ihm bei gleichzeitiger Ueberreic.hung eines Er­
innerungsgeschenkes den Dank der Beamtenschaft mit dem 
Wunsche für Gesundheit, Wohlergehen und Beschaulichkeit 
im wohlverdienten Ruhestand aus. 

Gend.-Oberst Schrei hob in seiner herzlichen Abschieds­
rede die hervorragenden Verdienste, die durch wieder­
holte Auszeichnungen und elf Belobungsdekr,ete im Gen­
darmeriedienst anerkannt wurden, sowie die beispiel­
gebende Menschenführung des Gend.-Kontrollinspektors 
Lenger hervor .und überreichte ihm mit dem Dank im 
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Namen der Dienstbehörde vom Gendarmeriezentralkom­
mando ein Belobungszeugnis. 

Bezirkshauptmann ORR Dr. Petru und Bürgermeister 
Oekonomierat Schragen dankten dem scheidenden Bezirks­
gendarmeriekommandanten ebenfalls für die Verdienste 
um die Sicherheit des Bezirkes und der Stadt Fürsten­
feld und wünschten ihm Wohlergehen im Ruhesta:id. 

In bewegten Worten dankte Gend.-Kontrollinspektor 
Lenger für die ihm zuteil gewordene Ehrung und für die 
Unterstützung und Kameradschaft seitens der Beamten. 
Die schöne Feier fand mit einem kameradschaftlichen Bei­
sammensein im Hotel Hitzl ihren Abschluß. 

Daß das Leben allerorts und allzu häufig mißachtet, 
weggeworfen, vernichtet wird, erfahren wir nahezu täglich 
aus Presse und Rundfunk. Wer nicht gerade ein Herz aus 
Stein hat, der vermag selbst aus wenigen Zeilen oder 
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Worten die Tragik der Zeit ermessen. Es wird das Le­
ben anderer und das eigene Leben motiv- und· verant­
wortungslos gemordet. Weil solches gar zu oft vern:ommt, 
nimmt die Masse fast ohne Gefühlsregung v,om Vorfall 
Kenntnis und geht wieder zur Tagesordnung über. Das 
Leben geht weiter, sagen die einen, es geht mich nichts 
an, die anderen. Aber es ist nicht so. Solche Ereignisse 
sind vielmehr. alarmierend für uns alle, ein SOS-Ruf um 
Hilfe, Beistand und Handreichung. 

Welcher Art immer auch die Ursache zum Selbstmord 
sein mag, immer handelt es sich um das aus eigener oder 
anderer Schuld zerrüttete Seelenleben, das nicht mehr 
gesunden konnte. Was mag da im Innern vor sich gehen, 
welch ein Ringen um Sein und Nichtsein, vor dem nahen­
den Dunkel, das allen Angstschweiß aus den Poren treibt. 
Wie aussichtslos mag alles scheinen, wenn Strick, Gift 
oder Waffe letzter Ausweg werden. Eine verdammt gleich­
gültige Umwelt trägt meist die Schuld, eine egoistische, 
herz- und gefühllose Umwelt, die es nicht merkte und 
nicht merken wollte, wie der Mitmensch litt. Ja, man 
warf noch kaltblütig · einen Stein um den anderen dem 
Bedauernswerten nach und beschleunigte solcherweise das 
Schreiten in die Verzweiflung, in die Ausweglosigkeit. 
Alles Schöne, Hoffnungsvolle auf Erden mag dann im 
Schleier des Schmerzes und der Betrübnis schwinden, es 
scheint nichts mehr da zu sein, was den Wert weiteren 
Opferbringens an sich hätte. Ohne Glauben, ohne tröst­
liche Liebe erlahmt dann die Widerstandskraft, erlischt 
das Lebensflämmchen. 

Die menschliche Gemeinschaft versagte, weil man die 
Bedrückten verständnislos, ohne ein gütiges, erlösendes, 
vielleicht auch bis zuletzt ersehntes tröstliches Wort in 
Gram und Bitterkeit allein ließ. Nachrufe und Blumen­
gebinde können den so Dahingeschiedenen nicht mehr er­
wecken, und der Gedanke an Unterlassungen mag nicht 
wenige Menschen zeitJ.ebens quälen. Es ist schlimm, wenn 
Haß, Neid, Mißgunst, Boshaftigkeit und endlose Furcht die 
Untat auslösten und selbst Gattenliebe, Kinderaµgen, 
Elternantlitz, Geschwisterhände diese nicht zu verhindern 
vermochten. Manche suchen im Alkohol ihren Trost, 
doch auch dieser ist ein ungetreuer Freund in Zeiten 
innerer Not, nur die Verantwortung, eine gute Tat und 
ein ·gutes Wort aufrichtiger und wohlmeinender Mitmen­
schen vermögen zur rechten Zeit, am rechten Ort noch 
Wunder zu tun. Freilich, eine gewisse Last trägt jeder mit 
sich herum, doch sollten wir soviel Kraft in Reserve 
halten, um jederzeit dem zu helfen, äer unserer Hilfe 
bedarf. 

Es kann nicht jeder unserer Mitmenschen in den Tag 
hineinlachen, sich ein „Mäntelchen" umhängen; diese tra­
gen vielmehr ihr mehr oder weniger schweres Leid in 
der Tiefe der Herzgrube und verzehren sich in der Stille 
an Leib und Seele. Sehen wir auf sie, horchen wir nach 
ihnen, helfen wir in Wort und in Tat, dann wird es sel­
tener geschehen, daß Menschen, junge und alte, Hand an 
sich legen. Dann mag es uns ein Trost sein. einen Ver­
zagten, Verzweifelten aus dem Dunkel ans Licht und in 
die menschliche Gemeinschaft zurückgeführt zu haben. 
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WIE N-RRE DIT 
ANHAUFSFINANZIERUNGEN 

GESELLSCHAIT M·B·H ---

1 
WIENl·0PERNGAS SE6·TEL.526505 

I 
REPRÄSENTANZEN' 

Brcgcn1 1 Kaiserstraße .27, Telefon 29 39 Kla9cnfurf, Bur99one 15, Telefon 3135 

Graz, Hamer/inggoue 8, Telefon 88128 Linz, Hum bald lsfraße 9, Telefon 27232 

Eiscnsladl, Pc:-rmoyerslroße14, Telefon 23 30 Salzbur9, Schwa rulroßc 21, Telefon 73197 

lnnsbrutk,Sparkassendurchgang 2,hl.26398 SI, Pölhn, ParkpromC?nodc 2, Telefon 30 Ob 

1 w;,:::•�-.�:�:;t::�:;:��::�;\:�!110 1 
� 

===ANKAUFS KREDIT�=== 

FOR KRAFTFAHRZEUGE, MASCHINEN U. GE RAH FO R GEWERBE, LANDWIRTSCHAFT 

________ ._,_,_.=- U. HAUSHALT, HOBEL U SI'/ . ..,....,._,..., ___ ,__ 

METALLWERK MÖLLERSDORF 
WIEN VII, KAISERSTRASSE 91, TEL. 93 36 01 

Stang·en 
Rohre 
und Profile 
aus Kupfer 
und Messing 

,,SCHI.ArWOBI." 

:J.12.CWJwm-?rlal!udpm 

15 .Jahre Garantie 

Wien IX, Seegasse 10 Telephon 34 93 50 

GENAU DER RICHTIGE 
Lassen Sie den Wa­
gen selbst beweisen, 
daß er auch für Sie 
genau richtig ist. Wir 
erwarten Sie gerne 
zu einer Probefahrt. 

S_33.950.-

WIEN I SCHWECHAT BRUCKa.d. L. 

Rathauspl. 4 Hauptplatz 3 Lagerstr. 2 

42 26 26 77 64 36 253 

OFFIZIELLE VERKAUFSSTELLE•UND KUNDENDIENST DER STEYR-DAIMLER-PUCH AG 

WIEN VII, KAISERSTRASSE 71, TELEPHON 93 8611 
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Filiale: Wien V, Luftgasse 3, Telephon 57 43 51 und 57 4617, Service-Betrieb 

Weiß-, Schwarz- und 
Luxusbäckerei 
sowie sämtliche Diätbrote 

ANTON BRYNA 

WIEN XII, 

Meidlinger Hauptstraße 66 

Telephon 54 02 998 

FROTTIERWAREN-WEBEREI OHG 

LEOPOLD WIRTL 

FRÜHWÄRTS 
Bezirk Waidhofen a. d. Thaya 

Telephon Gastern 11 

1. Waldviertler Emaillierwerk
Albert Deckers Witwe 
SCHREMS - NiederöJterreich 

Die Deka-Viehselbsttränken sind etnfach, am weitesten verbreitet, wieder­
holt nachgemacht, aber unerreicht. 

ERSTES ÖSTERREICHISCHES PATENT 163.940 

Die Becken sind unve(wüstlich, d8her wird 30 Jahre Garantie gawährt. 

Molkereigenossenschofl Ohergrolendorf, N.-Ö. 

1
Spezialerzeugnisse: 

Diätbuttermilch mit BIO•gurt und 

pasteurisierte Frischmilch „Baby" in Zupack 

H. WALLI
KOMMANDITG E S E LLSC H AFT 

Papier· und Zellstoffwattefabriken 

Werk Grimmenstein und Olbersdorf, N.-Ö. 

Verkauf Molett-Vertrieb, Wien III, 

Salesianergasse 31 

Erzeugung von: Molett-Zellwattetaschentüchern, 

-Zellwatteservietten, -Zellstoffwindeln usw. 

WEINGUT 

R EBSCHULE 

TRAUBIWERK 

ROHRENDORF bei Krems Ruf 4 

STEINFELDT & eo. 
Sland�,rdwerk Viehofen K. G. .. 
ST. POLTEN-VIEHOFEN. N.-O. 
AUSTRIA Telephon 2673,3206 

Ständiger Messestand: Wiener Messe - Rolundengeläode, 
Jubiläumshalle, Sland G1ll8-ll9 

Fabrik für Einrichtungsgegenstände aller Art in Chromnickelstahl für 
Nohrungsmittelindustrie,Molkerei,Gastgewerbebetriebe (Großküchen­
einrichtungen u. Planung), automat. Geschirrwaschmaschinen, Gefäß­
reinigungsmaschinen, Haus- und Küchenger'öte, Gießerei 

TEERAG-ASDAG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Zweigniederlassung Linz 

Li n z ,  Südtiroler Straß� 34 

• Einkauf • Verkauf • Umtausch
' BÜROMASCHINEN 

BÜROBEDARF 
AUGUST UNYl!i WIEN IX, SCHLICKGASSE 6

Telephon 34 12 86, 34 12 87

Eigene Reparaturwerkstätte
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BAUSTEIN-WERK BISAMBERG 

BAUMEISTER ING. FRANZ GRASSL 

LANGENZERSDORF, KORNEUBURGER STRASSE 169, TELEPHON 0 2244/313 

Fleischwaren- und Konservenfabrik 

OTTO HAUSER 
Linz a. d. Donau 

Bindermichl·Sonnleilhen 13-15 

Fernsprecher: 413 08 - Fernschreiber: 02-1197 

Fabriksmäßige Erzeugung von Fleisch-, Wurst­

und Selchwaren sowie Konserven aller. Art 

Einzelhandel - Großhandel 

Handel mit Nutz-, Schlacht- und Stechvieh 

Filialen: Linz a. d. Donau 

Sonnleithen 13 

Glimpfingerstraße 60-62 

Händelstraße 27 

Freistädter Straße 3 

W aldeggstraße 61 

Julius-Wimmer-Straße 9 

Prinz-Eugen-Straße 7 

Fußbodenbeläge 

Wandbeläge 

Regenrinnen 

Falltüren 

aus Kunststoff 

OSTERREICHISCHE MARLEY-WERK GES. M. B. H 

Ansfelden bei Linz, 0.-0. 

GMUNDNER K�RAMIK KG 
Ingenieur Fritz ·Fink 

Gmunden, Keramikstraße 6 

MODERNE KUNST-U. GEBRAUCHSKERAMIK 

KUNSTSTOFFWE RK 

der ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK 

und der DURIT-WERKE KERN & CO. 

Kunststoff-Abflu ßrohre 

Kunststoff-Druckrohre 

Fittings und Formstücke 

Kunststoff-Wellplatten 

Kunststoff-Handläufe 

LINZ-WIEN 

BAUMASCHINENGESELtSCHAFT 

M. B. H.

LINZ, GRABEN 19 

FERNRUF 2 2422, 23037 

EXPO 
Großhandelsgesellschaft m. b. H., Linz 
Starhember�straße 11 
Telephon 2 Ol 77 
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Kauft österreichische Erzeugnisse! 

Beratung vom Eisenfachhandel 

MAYER & Co. Beschlägefabrik 
SALZBURG 

Erzeugung moderner 

Fenster- und Türbeschläge 

für jeden Bedarf 

Sameneinkauf Ist Vertrauenssache! 

Verlangen Sie 

bei Ihrem Kaufmann 

SAATEN 
DER SAMEN-GROSSHANDLUNG 

FRANZ BEPPLER & eo. 
Gesellschaft m. b. H. 

LI N Z WEGSCHEID 

Salzburg er Reichsstr. 337, Tel.413 36, 37, 38 

Bürsten-, Besen- und Pinselfabrikation 

Fa. LEOPOLD STU DEN ER 

Lin:z, Harrachstraße 22 
Geschäftsbestand seit 1857 

Burglried-Apolheke 
Mr. Alfred Wallaberger 

Hallein 394, Telephon 26 24 

FACHGESCHÄFT 

OTTO WENZEL 
GRAZ, Grazbachgasse 50, Tel. 8 78 11 

Alp en ländische 
Indu st riegas-
& Textilchemie-Werk e 
KOMM.-GES. HANNS BAUER 
LAMBACH, OBERÖSTERREICH 

Tel.-Kennzahl 0 72 45 / 342 / 343 

FS: 025 441 

Flüssige Kohlensäure 

Neuzeitliche Textilhilfsmittel: 

Schmälze, Avivagen, Waschmittel, 

Spulwachse, Färbereihilfsmittel 

LANDES APOTHEKE 

AM ST.-JOHANN-SPITAL 

SALZBURG 

FRANZ GROSSCHÄDI. STAHLWERK
E I S E N- UND STAHLG R O S SHANDEL 

Graz, Südbahnstraße 11, Telephon 9 21 97, Fernschreiber 03/1148 

BESTSORTIERTES LAGER IN TORSTAHL 

BETONEISEN, BAUTRÄGERN, STABEISEN, BLECHEN, ROHREN 

Grass Heinrich 

1 SPEDITION - ERDBEWEGUNG 

B LUD E N Z, KLARE NB RU N NS T RA S S E 6 3 - TE L. 0 5 5 5 2 / 2 3 81 * 
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GEBR. KÖLLENSPERGER 
INNSBRUCK 

POSHA.CH 114 • TELIGR6,.MiW1 KOEL.LEISEN INNSBRUCK • TELEX: Oll/HOi 

TYROMONT EISEN- UND EISENWAREN 
GROSSHANDEL Alpine Rettungsger,lite 

FORD 

VERTRAGSHÄNDLER 

Franz•Flschor-S1raße 7, TeL 22711 

Deteilgeschlifle: 

KÖLL 
Baugeräte 

Ausstellung, Verkauf 

Amraser Straße 1, Tel. 26087 

Franz Fischer•Straße 7, Tel. 22 711 
Herzog.friedrich-Str. 33, Tel. 28 8 50 

Zweigniederlassung Reutte 

Mühlerstraße 21, Tel. 315 

KAROSSERIEWERK 
Spenglerel, Sattlerei 
Einbrennlacklcrerel 

Kirschentalgasse 10. Tel. 29731 

Ersatztelllag�r 
Wel'kstätte, Service 

Kirschentalgasse 10, Tel. 29 7 31 

lliet1,,8e1:9 • TJeGt r s6o fn J

im Herzen der Kitzbühler Alpen gelegen, ist der ideale 
Ausgangspunkt für alle Skirouten im Bereich des Kitz­
bühler Winterparadieses. Seine zentrale Lage ermög­
licht dem Gast, mühelos an den Start der großen Ab­
fahrtspisten des Hahnenkammes zu gelangen oder sich 
den stilleren Bezirken des Pengelsteins und Spertentals 
mit ihren klassisch-schönen Skitouren zuzuwenden. 

Vier Ski- und Berglifte im Ort erschließen glänzende 
übungsmöglichkeiten für Anfänger und Skibummler 
und eine Anzahl rasanter Abfahrten für den Könner. 
Die windstille, schnee- und lawinensichere Lage machen 
Kirchberg zu Ihrem idealen Urlaubsort. 

J{iJjl,iiJud 
führender Skisportplatz Österreichs 

Seilbahnen auf da_s Kitzbühler Horn, auf den 

Hahnenkamm und auf die Bichlalm, zahlreiche Ski• 

lifte (Skizirkus) stehen zur Verfügung 

Beliebter Sommersport und Seebad 
am Schwar:zsee 

Moderne Badeanlagen, Tennis, Golf, Fischerei 

Hotels und Pensionen ·in allen Höhenlagen · von 

800 bis 1800 m 

Auskünfte durch den Fremdenverkehrsverband Kitzbühel 

Sparkasse der Stadt Innsbruck 
Gegründet 1822 

im eigenen Gebäude 
ERLERSTRASSE 8

Zweiganstalten: 
INNSBRUCK 

Maria-Theresien-Straße 23-25 
Pradler Straße. 78 
Fischerstraße 29 

Reichenauer Straße 66 
Wattens, Kirchplatz 4

Telfs, Untermarktstraße 18 
Steinach, Brennerstraße 45 

Spar- und Giroeinlagen, langfristige Tilgungsdarlehen, 
Kredite, Devisen- und Geldgeschäfte 

Tiroler 

Viehverwertungs­

genossenschaft 
e. G. m. b. H.

1 N NSBRUCK, BRIXN ER STRASSE 1 

Tel. (0 52 22) 42 55 und 56 52 

Eirkauf 

Verkauf 

Export 

und Vermittlung von Nutz- und Zuchtvieh der 

Braunvieh,- Fleckvieh- und Pin:zgauer Rasse 

über die Stallungen 

Imst 

Brixlegg 

St. Johann in Tirol 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt Wien 111/40

ELEKTROGERÄTE 

UND 

KUNSTHARZPRESSWERK 

W. ZUMTOBEL KG

DORNBIRN 

HÖCHSTER STRASSE 8 

•• 

Osterreiths modernste Tageszeitung 
mit Morgen- und Abendausgabe 
Auflage: über 300.000 Exemplare täglich 

Express-Verlagsges. m. b. H 
Wien XIX, Muthgasse 2, Fernschreiber 07 4327 

.---------------------. 

Frastanz 
IM WALGAU 

AM FUSSE DER DREI SCHWESTERN 

Sommerfrische und Wintersportplatz 

Es liegt an der Hauptverkehrslinie 
Bregenz-Feldkirch-Innsbruck 

Ausgangspunkt verschiedener Autobuslinien 
Wintersport im bekannten Bazoragebiet mit 

Skilift und herrlicher Abfahrt 

Schöne Spaziergänge und Bergwanderungen 

Gurtisspitze (1780 m), Drei Schwestern 
(2100 m), Galinakopf (2200 m) 

Schöne Übergänge nach Liechtenstein 

Seuetdfi-0. Vec.e.teio. 
SCHIRM-FACHGESCHÄFT UND REPARATUR 

VILLACH, Bahnhofstr. 7 e Tel. 4551 

Führendes Spezialhaus für den Herrn 

Wien m, Landstraßer Hanptstraße 88 bis 90 
Telephon 73 44 20, 73 61 25 

AUI 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour 
Monsieur 

Reichhaltige 
Auswahl in orig.­
englischen 
Stoffen 

Erstklassig 
geschulte Kräfte 
in unserer 
Maßabteilung 




